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R ehböcke
von

Leopold T rois

In den dreißiger Jahren zeichnete Altlandesjägermeister Leopold Tröls diese Rehböcke. Das 
von ihm geschaffene Jagdbuch bietet hervorragendes jagdliches Anschauungsmaterial.

Foto: OÖJ

Ein gutes 
Einvernehm en  
auch in Zukunft
Von Landesrat Johann Diwold

Landesrat Johann Diwold ist zugleich Agrar
referent und Jagdreferent in der Landesregie
rung. Die Redaktion des „O ö. Jägers" er
suchte den Landesrat um eine Stellungnahme 
zum neuen Forstgesetz. Foto: H. Begsteiger

In gewissen Zeitabständen wird das Verhält
nis zwischen der Land- und Forstwirtschaft 
einerseits und der Jagd andererseits heftiger 
diskutiert. Allein das neue Forstgesetz 1975, 
das mit 1. Jänner 1976 nunmehr in Kraft trat, 
bringt eine derartige Fülle von Meinungen, 
daß ich mich veranlaßt sehe, als Agrarreferent 
und als Jagdreferent -  in Oberösterreich sind 
diese beiden Referate seit eh und je in sinn
voller Weise beisammen -  kurz Stellung zu 
nehmen.
Zunächst ein Wort zur Kompetenzlage: Das 
Forstgesetz wurde im Nationalrat in Wien be
schlossen, das Oberösterreichische Jagdgesetz 
geht auf einen Beschluß des oberösterreichi
schen Landtages zurück. Daran wird sich auch 
in Zukunft nichts ändern. Das halte ich für 
gut, denn die jagdlichen Verhältnisse in 
Oberösterreich können von Linz aus besser 
beurteilt werden als von Wien.
Das neue Forstgesetz, das nach vielen Jahren 
der Beratung nunmehr in Kraft getreten ist, 
bringt eine Reihe von Veränderungen, die 
auch für die Jagdausübung von Bedeutung 
sind. Ich denke hier an die Bestimmungen 
über die ,,Waldöffnung", nach denen grund
sätzlich jedermann den Wald einschließlich 
der Forststraßen zu Erholungszwecken betre
ten und sich dort aufhalten darf und vor allem, 
daß nach dem neuen Forstgesetztext eine 
Waldverwüstung auch dann vorliegt, wenn



R aum ord nung und Ja g d
Von LAbg. Paul Pauzenberger

Jäger interessieren sich normalerweise 
kaum für Gesetzestexte. Die „Grüne 
Praxis“ ist ihnen lieber. Manchmal 
sollte man aber eine Ausnahme ma
chen, wie beim oberösterreichischen 
Raumordnungsgesetz, das der Landtag 
zwar schon im Jahre 1972 beschlossen 
hat, das für die Jägerschaft aber heute 
deswegen von Bedeutung ist, weil die 
Flächenwidmungspläne, die die Ge
meinden beschließen, unter Umstän
den auch Eingriffe in Gebiete bringen 
können, die bisher jagdlich genützt 
wurden. Landtagsabgeordneter Paul 
Pauzenberger, den die Redaktion des 
,,OÖ. Jägers“ bat, zu dem Thema Stel
lung zu nehmen, ist deswegen berufen,

darüber zu schreiben, weil er als Sekre
tär des Kleinhäuslerbundes die Pro
blematik von Raumordnung und Flä
chenwidmung aus direkter Anschau
ung kennt und weil er Obmann jenes 
Landtags-Unterausschusses war, in 
dem das Raumordnungsgesetz vor der 
Beschlußfassung lange und eingehend 
diskutiert wurde: jenes Gesetz, das re
gelt, wie ein Gebiet planmäßig gestal
tet werden muß, damit die bestmögli
che Nutzung und Sicherung des Le
bensraumes im Interesse des Gemein
wohles unter Bedachtnahme auf die 
natürlichen Gegebenheiten -  wie es 
etwa im Paragraph eins heißt -  gewähr
leistet ist.

durch wildlebende Tiere eine rechtzeitige 
Wiederbewaldung unmöglich gemacht oder 
der Bewuchs gefährdet wird.
Die Veränderungen, die durch die Waldöff
nung in der Praxis auftreten, werden sicher
lich überbewertet.
Im Allgemeinen war es doch auch bisher prak
tisch jedermann möglich, von ganz wenigen 
Ausnahmen abgesehen, den Wald zu betreten 
und sich dort aufzuhalten. Veränderungen 
werden höchstens in einzelnen Hochwildre
vieren merkbar werden. Es gibt übrigens auch 
in Zukunft noch eine Reihe von Beschrän
kungen, beispielsweise bei Jungbeständen 
bis zu drei Meter Höhe, beim Lagern über den 
Tag hinaus, beim Zelten, beim Fahren oder 
Reiten im Wald.
Wesentlich einschneidender sind die Be
stimmungen über die Waldverwüstung. Ich 
glaube, es wäre sinnlos, zu sagen, daß bei uns 
in Oberösterreich keine Wildschäden auftre
ten. Wir finden sie sowohl in den Wäldern, 
insbesondere durch Verbiß von Jungpflanzen 
und durch Schälen, als auch bei Getreide- und 
Maiskulturen im Futterpflanzen- und Feld
gemüsebau. Wir wissen aber alle, daß Wild
schäden nicht vollständig zu vermeiden sind. 
Das ganze ist eine Frage des Maßes und des 
vernünftigen Ausgleichs der Interessen. Aus 
volkswirtschaftlichen Gründen und im 
grundsätzlichen Interesse der Walderhaltung 
aber auch der Existenzsicherung der hart ar
beitenden bäuerlichen Bevölkerung ist es 
notwendig, die Wildschäden in erträglichen 
Grenzen zu halten.
•  Es wird daher auch in Zukunft der Weg des
•  gegenseitigen Einvernehmens zwischen
•  dem Landesjagdverband, als der gesetzli- 
0  chen Vertretung der oberösterreichischen
•  Jäger, und dem Jagdreferat fortgesetzt 
0  werden, damit einerseits den Interessen
•  der Landeskultur Rechnung getragen wird 
0  und andererseits auch in Zukunft die Er-
•  haltung eines angemessenen Wildbestan- 
0  des gesichert wird.
Um dies zu erreichen und zu sichern, bedarf es 
keiner Jagdgesetznovelle -  wenngleich über 
einige kleine Änderungen gesprochen werden 
kann -  dazu bedarf es in erster Linie des ge
genseitigen Verständnisses.
Ich verweise mit Genugtuung darauf, daß das 
oberösterreichische Landesjagdgesetz 1964 
gerade hinsichtlich der Wildschäden eine Lö
sung aufweist, die von den Vertretungen der 
anderen Bundesländer- und zwar sowohl von 
land- und forstwirtschaftlicher Seite als auch 
von jagdlicher Seite -  als vorbildlich und 
nachahmenswert bezeichnet wird.

Die gesetzliche Regelung ist notwendig ge
worden, weil Grund und Boden im Gegensatz 
zu den Erzeugnissen unserer Industrie nicht 
vermehrbar sind. Es soll vermieden werden, 
daß durch Fehlplanungen und Unüberlegthei
ten Grund und Boden verschwendet werden. 
Man sollte bedenken, daß in den letzten zehn 
Jahren in Österreich die landwirtschaftlich 
nutzbare Fläche um 240.000 Hektar zurückge
gangen ist. Anders ausgedrückt: in den letzten 
zehn Jahren sind 100 Reviere mit je 2400 Hektar 
praktisch verschwunden.
Die Entwicklung läßt sich nicht aufhalten. Wir 
brauchen Wohnhäuser, Fabriken, Straßen, 
Gewerbebetriebe, Sportplätze usw. All dies 
soll aber nur soviel unvermehrbaren Grund in 
Anspruch nehmen, wie notwendig ist, und es 
soll vor allem eine sinnvolle gegenseitige Ab
stimmung erfolgen, damit ein Bereich den an
deren nicht mehr beeinträchtigt als unbedingt 
sein muß.
Wenn wir mit offenen Augen durch das Land 
gehen, sehen wir schon allzu viele Planungs
sünden: Siedlungshäuser direkt neben rau
chenden Schornsteinen, lärmende Betriebe 
inmitten von Wohngebieten, Erholungsein
richtungen, Bäder, Liegewiesen direkt neben 
Fernstraßen und schließlich auch- nicht immer 
zur Freude der Jäger -  die sogenannten Sied
lungssplitter, Häuser also, die oft ohne Auf

schließung mitten in der natürlichen Land
schaft, am Waldrand oder gar inmitten ausge
dehnter Waldungen stehen.
Das Raumordnungsgesetz hat eine Reihe von 
Grundsätzen aufgestellt, nach denen bei allen 
Planungen und Maßnahmen der Gebietskör
perschaften und anderer Planungsträger vor
gegangen werden muß. Ich beschränke mich in 
meinen Ausführungen auf jene Bestimmun
gen, die für die Landwirtschaft und damit für 
die Jagd von Bedeutung sind.
Die wichtigste Rolle bei der Vollziehung des 
Raumordnungsgesetzes spielt die Gemeinde, 
die in einem Flächenwidmungsplan für das ge
samte Gemeindegebiet festzulegen hat, wel
che Flächen als Bauland, als Verkehrsflächen 
oder als Grünland gewidmet werden. Hiebei 
hat die Gemeinde auf die Raumordnungs
grundsätze Rücksicht zu nehmen; sie hat unter 
anderem insbesondere Bedacht zu nehmen auf
•  die Sicherung des Bodens, der Pflanzen- 

und Tierwelt,
•  die Sicherung des natürlichen Wasserhaus

haltes,
•  die Sicherung des Klimas einschließlich der 

Heilklimate und der Reinheit der Luft,
•  die Sicherung gesunder Lebens- und Ar

beitsbedingungen.
Darüber hinaus wird im Gesetz ausdrücklich 
vermerkt, daß Böden, die sich für die land- und 
forstwirtschaftliche Nutzung gut eignen, nur 
im unbedingt erforderlichen Ausmaß als Bau
land herangezogen werden dürfen.
Bei genauer Betrachtung ist unschwer festzu
stellen, daß die Einhaltung dieser Grundsätze 
gerade für die Jagd und die Jagdwirtschaft von 
ganz besonderer Bedeutung ist. Diese Bestim
mungen helfen nämlich mit, daß dem wild
lebenden Tier grundsätzlich jener Raum erhal
ten bleibt, in dem es sich bewegen kann und in 
dem es aufgrund der Erhaltung natürlicher 
Umweltverhältnisse jene Äsung findet, die es 
braucht. Die Interessen der Land- und Forst
wirtschaft und der Jagd sind hier im Einklang.
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Beide Sparten sind daran interessiert, daß es in 
Oberösterreich noch möglichst lange möglichst 
große Freiflächen gibt, auf denen eine land- 
und forstwirtschaftliche Produktion sinnvoll 
ist und die damit dem Wild seinen Lebensraum 
sichern.
Es ist erfreulich, daß sich im großen und gan
zen auch alle übrigen Bevölkerungsschichten 
in steigendem Maße auf die Notwendigkeit be
sinnen, Landschaft und Natur zu schützen 
und zu erhalten. Es ist auch dem städtischen 
Menschen klar geworden, daß der einheimi
sche Bauer der zuverlässigste Garant für die 
Ernährungssicherheit -  auch in Krisenzeiten -  
und der letzten Endes billigste Landschafts
pfleger ist und daß die Natur ohne das frei- 
lebende Tier nicht vollständig und nicht im 
Gleichgewicht ist.
Wie kommt nun die Gemeinde zu diesem Flä
chenwidmungsplan?
In der Regel bedient sich das Gemeindeamt ei
nes Architekten, der einen Entwurf eines das 
ganze Gemeindegebiet umfassenden Planes 
erstellt. Dieser Fachmann steht den gewählten 
Gemeindemandataren auch beratend zur Sei
te, wenn es schließlich darum geht, Bauland, 
Verkehrsflächen und Grünland gegenseitig 
abzugrenzen.
Der Weg zum Flächenwidmungsplan ist sicher 
mühselig und schwierig, weil die Interessen oft 
gegeneinander laufen: wo nach der Meinung 
des einen unbedingt Grünland erhalten blei
ben soll, möchte ein anderer den Grund für 
Bauten nutzen. Überdies muß die Gemeinde 
durch die Widmung von Vorbehaltsflächen da
für sorgen, daß öffentlichen Zwecken die
nende Einrichtungen und Anlagen wie Heil- 
und Pflegeanstalten, Schulen, Kindergärten, 
Seelsorgeeinrichtungen, Sport- und Spiel
plätze ihren Platz finden können.
Es muß auf die voraussehbare Entwicklung ei
ner Gemeinde besonders Rücksicht genom
men werden. Gerade dies ist ein sehr wichtiger 
Gesichtspunkt. Es ist nicht sinnvoll, mehr 
Grund als Bauland der land- und forstwirt
schaftlichen Nutzung zu entziehen, als unbe
dingt notwendig ist, denn damit fördert man 
nur die Landschaftszersiedelung und verur
sacht der Gemeinde und den späteren Bau
werbern riesige Aufschließungskosten.
Eines muß man immer wieder bedenken: Von 
dem Grund, der einmal der Landwirtschaft, 
der Forstwirtschaft -  damit aber auch der jagd
lichen Nutzung -  entzogen wurde, kehrt nach 
langjähriger Erfahrung kein Quadratmeter 
mehr zurück.
Innerhalb des Baulandes muß die Gemeinde, 
um eine zweckmäßige Ordnung und Verbau
ung zu sichern, Bebauungspläne erstellen. 
Diese Pläne geben dann schon sehr konkret an, 
wie das Gebiet später aussehen soll. Hier 
scheinen schon die Größe der Parzellen, die 
Bauweise, die Gebäudehöhe, die genaue Lage 
der Verkehrsflächen und eine Reihe anderer 
spezieller Merkmale auf.
Die Verkehrsflächen sind, wie gesagt, eben
falls im Flächenwidmungsplan gesondert aus
zuweisen. Dabei ist nach Möglichkeit zu trach
ten, daß der Durchzugsverkehr vom Ortsver
kehr möglichst getrennt verläuft. Ausrei
chende Flächen müssen auch für den ruhen
den Verkehr, also als Park- und Abstellflächen 
vorgesehen sein.

Alles, was nicht Bauland oder Verkehrsfläche 
ist, wird im Flächenwidmungsplan als Grün
land ausgewiesen. In der Regel sind dies die 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebsflä
chen. Einige Spezialwidmungen können eben
falls im Grünland vorgesehen werden, wie 
z. B. Sportanlagen, Parkanlagen, Spiel- und 
Liegewiesen, Freibäder, Wintersportanlagen, 
Dauerkleingärten, Erwerbsgärten und schließ
lich Friedhöfe.
Im Grünland können nur solche Gebäude er
richtet werden, die der Landwirtschaft dienen, 
also die Wirtschaftsgebäude und Gebäude für 
den Nebenerwerb, wie z. B. für die Fremden
beherbergung oder Auszugshäuser. Alle ande
ren Bauten sind im Grünland nicht möglich. 
Wenn die in Betracht kommenden Stellen des 
Bundes, des Landes, der Kammern und der 
benachbarten Gemeinden von der Absicht, ei
nen Flächenwidmungsplan aufzustellen, be
nachrichtigt sind, muß der Bürgermeister eine 
Kundmachung erlassen und durch vier Wo
chen an der Amtstafel mit der Aufforderung 
anschlagen, daß jeder Planungsträger inner
halb einer angemessenen Frist seine Planungs
interessen bekanntgeben kann (z. B. ich 
möchte diese oder jene Fläche als Bauland er
klärt haben).
Vor Beschlußfassung eines Flächenwid
mungsplanes durch den Gemeinderat ist der 
Plan sechs Wochen lang zur Einsichtnahme 
beim Gemeindeamt aufzulegen. Jeder, der ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, 
ist berechtigt, während der Auflagefrist schrift
liche Anregungen oder Einwendungen, die 
mit dem Plan dem Gemeinderat vorzulegen 
sind, einzubringen.
Auf die Möglichkeit der öffentlichen Einsicht
nahme sowie auf die Möglichkeit, Anregungen 
und Einwände zu machen, ist durch zwei Wo
chen vor und während der Auflagefrist auf der 
Amtstafel und im Mitteilungsblatt der Ge
meinde hinzuweisen.
Beschließt der Gemeinderat den Flächenwid
mungsplan, ist dieser zur Genehmigung der 
oberösterreichischen Landesregierung vorzu
legen. Die Landesregierung kann die Geneh
migung des Flächenwidmungsplanes ableh
nen, muß dies aber unter Bekanntgabe des Ab
lehnungsgrundes der Gemeinde bekanntge
ben. Die Gemeinde kann innerhalb von sechs 
Wochen dazu Stellung nehmen.

Wird der Gemeinde nicht innerhalb von sechs 
Monaten von der Landesregierung ein Ableh
nungsgrund bekanntgegeben, gilt der Plan als 
genehmigt. Innerhalb zweier Wochen nach 
Einlangen des genehmigten Planes bei der 
Gemeinde bzw. nach Ablauf der sechsmonati
gen Frist ist der Plan kundzumachen.
Der Bürgermeister hat alle fünf Jahre durch 
Kundmachung jeden, der ein berechtigtes In
teresse glaubhaft machen kann, aufzufordern, 
Anregungen auf Änderung des Flächenwid
mungsplanes schriftlich beim Gemeindeamt 
einzubringen. Die Fristen sind genauso wie bei 
der Ersterstellung des Flächenwidmungspla
nes. Flächenwidmungsplan und Bebauungs
plan können auch geändert werden, wenn es 
das Gemeinwohl erfordert oder ein öffentli
ches Interesse an einer Änderung besteht.
In sehr vielen oberösterreichischen Gemein
den wird gegenwärtig an der Erstellung eines

Flächen widmungsplanes gearbeitet. Es ist für 
keinen Gemeindebürger gleichgültig, wie er 
aussieht. Berufsstände, die naturgemäß primär 
an einer vernünftigen Einteilung des Gemein
degebietes interessiert sind, ich denke hier vor 
allem an Landwirte, Forstwirte und Jäger, soll
ten ihr besonderes Augenmerk auf die Flä
chenwidmungsplanung richten, damit beim 
gemeinsamen Abwägen aller Vor- und Nach
teile die berechtigten Anliegen an der Erhal
tung einer gesunden, möglichst natürlichen 
Entwicklung berücksichtigt werden.

Hohe Auszeichnung für 
Komm.-Rat Wunschheim
Österreichischer Delegationsführer bei der 
22. Generalversammlung des Internationalen 
Jagdrates in Paris vom 2. bis 4. September 1975 
war Dr. Alfons Wunschheim. Eines der we
sentlichen Ergebnisse der Tagung: Die Kom
mission für Ausstellungen und Trophäen emp
fahl, die CIC-Meßformel für Muffelwidder 
(1952), Keiler (1952), Wisent (1952), Braunbär 
(1952), Wolf (1952), Luchs (1952), Wildkatze 
(1952), Rothirsch (1952), Damhirsch (1937), 
Rehbock (1952), Elch (1975), Alpensteinbock 
(1952) und Gams (1937) unverändert beizube
halten.
Am 2. Februar 1976 hielt die österreichische 
Delegation beim CIC die Jahresversammlung 
ab. Mit Stimmeneinhelligkeit wurde der bishe
rige Vorsitzende, Dr. Alfons von Wunsch
heim, Leonding, wiedergewählt, als sein Stell
vertreter der Landesjägermeister von Vorarl
berg, Konsul Dr. Josef Bertsch. Der Generalse
kretär der Zentralstelle österreichischer Lan
desjagdverbände, Ing. Kurt Ladstätter, bisher 
korrespondierendes Mitglied, wurde ordentli
ches Mitglied.

Komm.-Rat Dr. Alfons Wunschheim 
(Bildmitte) wurde beim Bezirksjäger
tag in Eferding von Landesjägermeister 
Reisetbauer der Goldene Bruch über
reicht. Foto: Aigner
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Die Höhe und der Zuwachs der Schalenwild
bestände wird weitgehendst vom Bestand an 
weiblichem Wild beeinflußt. Aus den ver
schiedensten Gründen ist es in den vergange
nen Jagdjahren örtlich oft schwer oder nicht 
gelungen, die Wilddichte den berechtigten Er
fordernissen der Land- und Forstwirtschaft 
anzupassen. Dies hat in weiten Kreisen der 
Bevölkerung zu einer feindlichen Einstellung 
dem Hoch- und Rehwild wie der Jägerschaft 
gegenüber geführt. Die Massenmedien haben 
für eine rasche Verbreitung dieser Tatsache 
gesorgt, wobei man oft ohne genügende 
Sachkenntnis weit über das Ziel hinäusge- 
gangen ist.
Die Jagdgesetze einzelner Länder haben die
sem Zustand bereits Rechnung getragen und 
die Schon- bzw. Schußzeiten nach Anhören 
der jagdlichen Organisationen und Verbände 
abgeändert, um der Verpflichtung der Jäger
schaft entgegenzukommen, die Schalenwild
bestände auf ein allseits vertretbares Maß zu 
regulieren.
Nun wird auch in Oberösterreich im kommen
den Jagdjahr unter anderen Regelungen die 
Schußzeit der Schmalgeißen, Altgeißen und 
Kitze vorverlegt. So wird die Schußzeit der 
Schmalrehe bereits auf 16. Mai, die der Altgei
ßen und Kitze auf den 16. August vorverlegt. 
Die Wogen über das Für und Wider werden 
vorerst noch hochschlagen, doch da es sich um 
eine gesetzliche Kann- und keine Mußbestim
mung handelt, werden sie sich nach wenigen 
Jahren der praktischen Durchführung sicher 
legen. Jedenfalls wird dadurch das Argument, 
aus zeitlichen Gründen mit dem Abschuß der 
Geißen und Kitze nicht fertig zu werden, weit
gehend an Stichhaltigkeit verlieren.
Da unser jagdliches Handeln keineswegs plan
los, sondern nach weidgerechten Grundsätzen 
erfolgt, wobei der Wahlabschuß stets im Vor
dergrund stehen muß, gewinnt das Anspre
chen bei dem viel schwierigeren Abschuß des 
weiblichen Wildes erhöhte Bedeutung. Beim 
Ansprechen darf man sich nie nach einem 
Merkmal ein Urteil bilden, es gibt gegend- und 
revierweise Abweichungen. Nur die Zusam
menfassung aller Kennzeichen, die sich aus 
dem Körperbau, der Färbung und dem Verhal
ten eines Stückes ergeben, führt zu einem 
sicheren Ansprechen.
Das Ansprechen ganz allgemein ist also das 
genaue Erkennen und Bestimmen eines Stük- 
kes Wild, das eine weidgerechte Jagdausübung 
erfordert. Dies ist notwendig, um die gesetzli
chen Bestimmungen über Schonzeit und Ab
schußplan einzuhalten und den Wahlabschuß 
durchführen zu können.
Beim Ansprechen erfüllen wir zwei Hauptauf
gaben:
1. Bestimmung des Geschlechtes und des Al
ters
2. Bestimmung des gegenwärtigen Zustandes 
und der voraussichtlichen Entwicklung, damit 
die Beurteilung, ob das betreffende Stück zu

erlegen oder für den Wildstand zu erhalten ist. 
Ein sicheres Ansprechen beim Hegeabschuß ist 
eine Kunst, die man nur in langjähriger Praxis 
im Revier erlernen kann. Als Jagdarten sind 
dazu nur die Pirsch, noch besser der Ansitz, 
keineswegs aber Riegel- und Treibjagden ge
eignet.
Ein genaues Ansprechen ist auf größere Ent
fernung nur bei entsprechender optischer Aus
rüstung mit Feldstecher oder Spektiven mög
lich.
Unterscheidungsmerkmale zwischen Schmal- 
und Altgeißen in der Sommerdecke
Außer der Wildpretstärke ist für die Unter
scheidung der Schmalrehe von hochbeschla

genen oder führenden Geißen die Spinne (Ge
säuge) das wichtigste Merkmal. Bereits kurz 
vor und nach dem Setzen ist die Spinne von 
hinten, beim Vorsetzen eines Hinterlaufes und 
in vollem Zustand auch von der Seite deutlich 
sichtbar. Ohne Blick auf die Spinne gibt im 
Frühjahr und Sommer ein gewissenhafter Jä
ger nie einen Schuß auf Geißen ab. Gegen die 
Brunft zu ist die Spinne kaum mehr zu erken
nen.

Für die Unterscheidung zwischen Schmalre
hen und nichtführenden Altgeißen ist genaues 
Ansprechen der Figur, der Farbe, des Verhal
tens und folgender Einzelmerkmale wichtig:

Figur und 
Körperteile Schmalgeiß Altgeiß

Figur schmal, feingliedrig, schlank, 
gestreckt

breiter, gedrungener

Vorderläufe enggestellt breiter
Rückenlinie gerade die Schulterblätter stehen 

über die Rückenlinie hinaus
Kruppe abfallend fällt nicht so steil ab
Haupt kurz, enge Stirn länger, Stirn breiter
Lauscher kurz, Spitzen abgerundet länger, mehr zugespitzt

Färbung Schmalgeiß Altgeiß

Verfärben zuerst, kürzer meist später, zieht sich oft
(Beginn Haupt, 
Träger, Läufe) 
Farbe satter, am Haupt bunter

bis in den Juli hinein
(sieht daher länger ruppig aus)
nicht mehr so satt und am

Decke mehr braunrot, glatt
Haupt weniger bunt 
braunrot bis semmelfarben,
rauher

Spiegel klein, von weißrötlichen 
Mischgrannen überdeckt

weiß, Größe einer Kinderfaust

Überalterte Geißen zeigen die Merkmale der 
Alterung besonders deutlich. Ihre Lebenskraft 
läßt nach. Durch starken Abschliff des Gebis
ses wird die Äsung nicht mehr voll aufge
schlossen. Die jährliche Trächtigkeit und das 
Aufziehen der Kitze hat den Körper stark be
ansprucht. Ab dem achten Lebensjahr tritt ein 
Verfall ein.
Überalterte Geißen wirken bei großem Körper
bau mager und eckig, zeigen einen deutlichen 
Widerrist, leichten Senkrücken, eine stark ge
bogene Bauchlinie, eingefallene Flanken und 
deutlich sichtbare Rippenbögen (Federn). Die 
Hinterläufe stehen bei den Sprunggelenken 
mehr beisammen, bei den Schalen auseinan
der (,,kuhbessig"). Der Träger ist schmal und 
lang (Schwanenhals). Das Haupt ist lang, die 
Stirne breit, manchmal mit Wülsten am Stirn
bein. Die Lauscher sind lang und spitz auslau
fend (Eselsohren).
Verhaltensweise
Schmalrehe und Jährlingsböcke werden kurz 
vor dem Setzen von ihren Müttern abgeschla
gen und dabei oft über weitere Strecken ver

folgt. In der Folge stehen die Schmalrehe mit 
ihren Geschwistern (männlich oder weiblich) 
zusammen, auch allein oder schließen sich ei
nem Bock an, der sie führt. Beim Zusammen
treffen mit Artgenossen nehmen sie das Haupt 
herunter und machen so die typische Demuts
gebärde und nach dem „Bewinden" und sich 
„Kennenlernen" einige Gänge oder Respekt
fluchten zur Seite. Die Bewegungen beim Zie
hen sind schneller als bei älteren Rehen. Vor
der- und Hinterläufe werden dabei stark ab
gewinkelt. Gewöhnlich ziehen sie als erste aus, 
halten sich dabei nie lange auf einem Platz auf, 
sichern oft aber kurz, sind also sehr lebhaft und 
neugierig.
Altgeißen sind im Benehmen ruhig, aber doch 
mißtrauisch. Sie sichern während des langsa
men Hin- und Herziehens am Äsungsplatz oft 
und lange. Führende Altgeißen haben einen 
höheren Nahrungsbedarf als die übrigen Rehe, 
sie ziehen daher tagsüber öfter aus. Dabei hal
ten sie arbeitende Menschen, Fuhrwerke, Au
tos bis auf geringe Fluchtdistanz aus. Sie sind 
sehr standorttreu und halten durch Jahre hin-
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H erbstlicher Schnappschuß
Altlandesjägermeister ökonomierat Leopold Tröls beim Nachbrunftriegler im 
Revier Koppen-Radling, Bad Aussee (Pächter Erich Slupetzky, Linz) im Gespräch 
mit OFM Hofrat Dipl.-Ing. L. Astegher, Ebensee, und BJM Trinker, Gröb- 
ming/Stmk.

durch ihre Einstands- und Äsungsplätze. Ver
tragen sich schlecht mit Schmalrehen und an
deren Geißen, die sie mit ihrem engeren Ein
standsbereich nicht dulden und mit angelegten 
Lauschern in die Flucht schlagen. Die Schreck
laute sind tiefer und anhaltender als bei den 
Schmalrehen. Dabei treten sie im Stechschritt 
herum, springen wieder ein Stück weiter ab, 
schrecken dann erneut verhaltend weiter, da
bei die abgelegten Kitze warnend und deren 
Nähe nur ungern verlassend.
Überalterte Geißen sind in der Regel entweder 
sehr heimlich, mißtrauisch und leicht zu ver- 
grämen oder durch langjährige Erfahrung 
plumpvertraut und arglos.
Schmalrehabschuß
Der Abschuß der ein- und mehrjährigen 
Knopfböcke ab dem 16. Mai ist heute in vielen 
unserer Reviere zur Selbstverständlichkeit ge
worden. Genau so begründet ist der Abschuß 
der schwachen, unter dem Revierdurchschnitt 
liegenden Schmalrehe ab diesem Zeitpunkt. 
Zahlenmäßig wird er sicherlich sehr begrenzt 
sein, denn ein sorgfältig durchgeführter Ab
schuß von Geißkitzen im vorhergegangenen 
Herbst und Winter wird nur mehr eine Nach
lese aus durchgemogelten oder zugewander
ten schwachen Schmalgeißen erforderlich ma
chen.
Da nun die Schußzeit der Schmalrehe in einer 
Zeit erfolgen kann, wo die Altgeißen noch be
schlagen gehen oder bereits gesetzt (Mai, Juni), 
die Kitze in den ersten Wochen danach aber 
abgelegt haben und daher allein wechseln und 
ausziehen, besteht eine gewisse Gefahr, durch 
fehlerhaftes Ansprechen, führende Geißen zu 
erlegen. Der Abschuß einer Kitze führenden 
Geiß ist nach wie vor glatter Muttermord.
Der Hegegrundsatz „Was gut veranlagt ist, 
soll alt werden, was gering veranlagt ist, soll 
möglichst bald abgeschossen werden, um Ein
stände für starkes Wild zu schaffen" gilt selbst
verständlich auch für den Geißenabschuß. Die 
schwachen Schmalgeißen (die Schwestern der 
Knopfböcke) sollen bald nach Aufgang der 
Schußzeit erlegt werden. Die Rehe ziehen re
gelmäßiger aus, das Ansprechen ist bei niedri
gerem Gras und voller Spinne der führenden 
Geißen einfacher und der Grundsatz „was 
nicht vererbungswürdig ist, soll die Böcke in 
der Brunft nicht mehr beanspruchen" wird be
folgt.
Selbstverständlich muß beim Geißenabschuß 
hinsichtlich Entfernung, Beleuchtung, Stel
lung des Wildes bei Schußabgabe, Merken des 
Anschusses und Nachsuche die gleiche Sorg
falt gelten wie beim Bockabschuß. Der Jagdlei
ter muß Schießer, die sagen „hat ihr eh nichts 
getan, hat eh kein Geweih" scharf überwachen 
und auf die Meldung der Fehlschüsse und 
Gründlichkeit der Nachsuche energisch beste
hen.
Altgeißenabschuß
Wo die Erfüllung der Abschußpläne keine 
Schwierigkeit bereitet, wird sich am Altgeißen- 
und Kitzabschuß zeitlich kaum etwas ändern. 
In Waldrevieren, vor allem in Hochwildrevie
ren, wird die Möglichkeit, Geißen und Kitze 
bereits ab 16. August erlegen zu können, eine 
wesentliche Erleichterung bei der Durchfüh
rung und Erfüllung des Geißen- und Kitzab
schusses bringen. Zuerst werden die lange Zeit 
beobachteten überalterten Geißen nach vorhe

rigem Abschuß der meist schwachen Kitze er
legt.
Beim Altgeißenabschuß sollte zwischen Gelt
geißen und nichtführenden Geißen streng un
terschieden werden.
Geltgeißen sind von Geburt an oder durch ein 
erworbenes körperliches Gebrechen (schwerer 
Setzakt, Krankheit, Unfall) dauernd unfrucht
bar und können keinen Nachwuchs bringen. 
Sie sind sehr selten, nur durch mehrjährige 
genaue Beobachtungen festzustellen und sol
len abgeschossen werden.
Nichtführende Geißen haben bereits ein- oder 
mehrmals Kitze gesetzt, die ungünstiger Wit
terung, Mahd, Verkehrsunfällen, Füchsen 
oder wildernden Hunden zum Opfer fielen. 
Soferne diese Geißen unserem Hegeziel nach 
Alter und Verfassung entsprechen, sind sie zu 
schonen, weil sie nach einer Periode der kör
perlichen Erholung im kommenden Jahr vor
aussichtlich besonders kräftige Kitze frühzeitig 
setzen werden.
Mit fortschreitender Jahreszeit bereitet die Un
terscheidung zwischen nichtführendef und 
führender Altgeiß zunehmende Schwierigkeit. 
Die Spinne ist nicht mehr zu erkennen und die 
Sorge, ja nie die Mutter von den Kitzen wegzu
schießen, erschwert den Wahlabschuß. Erfah
rene Rehwildjäger empfehlen, allein austre
tende Altgeißen mit dem Kitzruf anzurufen. 
Die führende Altgeiß reagiert auf den Kitzruf, 
die nichtführende Geiß nicht. Ich habe bisher 
damit noch keine Enttäuschungen erlebt.
Wie beim Bockabschuß sollen wir uns auch 
beim Geißenabschuß an der Abnützung des 
Unterkiefers des erlegten Wildes überzeugen, 
ob wir das Alter richtig angesprochen haben.

Erlegte Schmalgeißen erkennen wir bis Juli am 
Milchgebiß (3. Backenzahn dreiteilig) oder an 
den frisch geschobenen Dauerzähnen.
In vielen Fällen wird ein einmaliges Anspre
chen noch keine Klarheit über Geschlecht, Al
ter und gegenwärtigen Zustand des Stückes 
schaffen. Erst eine dauernde Beobachtung 
vermittelt die Kunst des Ansprechens, die den 
weidgerechten fermen Jäger so besonders aus
zeichnet.

Präzision aus Steyr:

Wieder Weltrekord mit
Steyr-Mannlicher-
Match-Gewehr
Die überaus hohe Präzision des Steyr-Mannli- 
cher-Match-Gewehres konnte anläßlich der in 
Argentinien ausgetragenen Weltmeisterschaft 
im Militärischen Fünfkampf neuerlich unter 
Beweis gestellt werden. In El Palomar stellte 
der Österreicher Stabswachtmeister Josef 
Krondorfer seinen 1974 in Skive (Dänemark) 
aufgestellten Weltrekord mit 198 von 200 er
reichbaren Ringen ein. Die weiteren Plätze im 
Schießbewerb belegten die beiden Schweden 
Björklund und Haeger mit je 196 und der 
Österreicher Oberleutnant Pucher mit 195 
Punkten. Alle diese erfolgreichen Schützen 
verwendeten ebenso wie der Sieger ein Match
gewehr aus der Steyrer Fertigung. Stabs
wachtmeister Krondorfer gehört zu den Spit
zensportlern des österreichischen Bundeshee
res auf dem Sektor des Militärischen Fünf
kampfes und hat sich in dieser Sportdisziplin 
mehrfach bewährt. p. r.
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W eidgerechtes Ja g e n  in d er G egenw art
In einer Zeit, in der die Jägerschaft im Blick
feld der Öffentlichkeit steht, ist es ange
bracht, sich mit dem Begriff der Weidgerech
tigkeit zu befassen, der zwar oft erwähnt 
wird, für viele aber nur ein Lippenbekenntnis 
bedeutet. Seit Jahrhunderten hat sich vor al
lem in den deutschsprachigen Ländern mit al
ter Jagdkultur dieser Begriff herausgebildet 
und im Laufe der Zeit die verschiedensten 
Auslegungen gefunden.

Dem Laien ist weidgerechtes Jagen schwer ver
ständlich zu machen, wenn er sieht, daß z.B. 
gewisse Wildarten in der Fortpflanzungszeit 
bejagt werden, während dies bei anderen ver
pönt ist. Da ist es durchaus weidgerecht, un
sere Rauhfußhühner während der Bodenbalz 
zu erlegen, einen Fasan als „Infanteristen" zu 
schießen, wird aber mit Entrüstung abgelehnt. 
Wir geben dem gestreckten Hirsch den letzten 
Bissen, legen ihn vor den Altar und feiern die 
Hubertusmesse. So haben wir eine Menge dem 
Nichtjäger unverständlicher Handlungen auf
zuweisen und unterstellen sie dem Sammelbe
griff „Weidgerechtigkeit", einem Komplex 
von Auffassungen und Einstellungen zum 
Wild und zur Jagd, der auch gewisser Wider
sprüche nicht entbehrt.

An der im Verlauf einer so langen Zeit gewach
senen Tradition und Verhaltensweise im Rah
men des Weidwerks soll auch nicht gerüttelt 
werden, doch dürfen Nebensächlichkeiten 
nicht vom Kerngedanken und von den wahren 
Aufgaben ablenken.
Unsere Zeit verlangt ein Überdenken des Be
griffes. Sie muß einzig und allein auf die Erhal
tung des Wildes als lebendigster Teil der Natur 
ausgerichtet sein.

Der Jäger ist heute ein wichtiges Glied der 
Umweltgestaltung geworden, er ist Regulator 
der Wildbestände und des Besatzes im Dienste 
der Landeskultur, da das Groß raubwild als na
türlicher Erhalter des Gleichgewichts in der 
Tierwelt wegfällt. Er muß auf biologischer 
Ebene handeln und soll dennoch die ethisch
moralische Seite des Weidwerks mit ihrer reli
giösen Verbrämung nicht vergessen, jenes 
„den Schöpfer im Geschöpfe loben", das tief
ste Ehrfurcht vor dem Leben ausdrückt.

Weidgerechtigkeit wird oft zu sehr einseitig 
nach dem jagdlichen Brauchtum beurteilt. Das 
sind aber Äußerlichkeiten. Weidgerechtigkeit 
verlangt vielmehr eine innere Einstellung zur 
Jagd und zum Wild, sie soll Grundhaltung und 
jagdlicher Lebensinhalt sein und keiner Aus
nahme unterliegen.
Weidgerechtes Jagen heißt gezielte Bejagung 
bestimmter Wildarten, die zur Wahrung des 
Gleichgewichts in der Natur notwendig ist und 
den Interessen der Land- und Forstwirtschaft 
entspricht. Sie verlangt den Verzicht auf jede 
Bejagung gefährdeter Tierarten oder solcher, 
deren Stämmbesatz nur gering ist. Weidge
rechtigkeit beschränkt sich also nicht auf 
Handlungen nach der Erlegung eines Stückes, 
sondern bedeutet Sicherstellung des Bestan
des und seines sozialen Wohlbefindens in ei
nem immer kleiner werdenden Lebensraum.

Zu jenen Tiergattungen, die des besonderen 
Schutzes der Jäger bedürfen, zählen die Greif
vögel, die eine bedeutende Aufgabe im Natur
haushalt erfüllen. Bisher wurden sie so stark 
verfolgt, daß manche Arten in Österreich nicht 
mehr aufscheinen, oder zu den gefährdeten 
Tierarten gehören. In Oberösterreich haben 
wir aus eigenem Entschluß der Jägerschaft den 
vollständigen Schutz aller Greifvögel erreicht. 
Er muß aber auch ernst genommen werden. 
Die Zeiten, in denen alles abgeschossen wur
de, was einen krummen Schnabel hat, müssen 
endgültig vorbei sein. Schließlich verweisen 
wir die früher gepflogene und vom Aberglau
ben getragene Gewohnheit, Taggreifvögel und 
Eulen an das Scheunentor zu nageln, mit Recht 
in das finsterste Mittelalter.
Selbstverständlich widerspricht es der Weid
gerechtigkeit, völlig geschützte und nichtjagd
bare Tiere zu erlegen, sei es auch nur unter 
dem fadenscheinigen Vorwand, man möchte 
ein Exemplar als Sammelobjekt haben.
Falsch verstandene Weidgerechtigkeit ist es, 
wenn dem Geißen- und Kitzabschuß immer 
noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet 
oder die Jagdzeit auf den Knopfbock, die am 
16. Mai beginnt, auf den 1. Juni verschoben 
wird, mit der Begründung, der Bock habe noch 
nicht verfärbt und sei zu gering im Wildbret. 
Im Verlauf von zwei Wochen wird sich nicht 
viel ändern. Der Jäger hat gewissenhaft den 
Abschußplan zu erfüllen, und Knopfböcke 
sind zum frühesten Zeitpunkt zu erlegen. 
Auch beim älteren Bock, der ab 1. August frei
gegeben ist, wird der weidgerechte Jäger sorg
fältig auswählen, da ja die Brunft noch fortge
setzt wird und der Bock für die Geiß und nicht 
für die Trophäenwand bestimmt ist! 
Weidgerechtigkeit verlangt auch den Verzicht 
auf die Bejagung oder zumindest die scho- 
nendste Jagdausübung, wenn Witterungsein
flüsse den Besatz gewisser Niederwildarten 
gefährden, z. B. Hasen, Fasanen und Rebhüh
ner in nassen Jahren. Dazu gehört auch die 
wohlüberlegte Bejagung der Hennen. Oberster 
Leitsatz soll immer sein: „Keine Bejagung um 
jeden Preis!"
Weidgerechtigkeit erweist sich nicht dem ein
zelnen Stück Wild gegenüber, sondern im Ge
samtverhalten. Ein Prüfstein sind die Revier
grenzen. Wildhege, vor allem bei den Scha
lenwildarten, ist nur großräumig über die Re
viergrenzen hinweg möglich. Wer durch Leer
schießen der Grenzen ein Vakuum erzeugt, 
wird nicht nur dem Nachbarn, sondern auch 
sich selbst schaden, weil immer wieder Wild 
von beiden Seiten zuwandert und „Doppelbe- 
jagung" beide Reviere trifft.
Weidgerechtigkeit zeigt sich auch im Verhalten 
auf Jagden. Es istunmöglich, alsGastohne Zu
stimmung des Jagdleiters weitere Gäste mitzu
bringen, wie dies leider immer wieder ge
schieht.
Eine besonders heikle Frage ist der Alkoholge
nuß. Nichts ist gegen einen fröhlichen Um
trunk im Kreise Gleichgesinnter einzuwenden. 
Es ist aber verwerflich, nach einer durchzech
ten Nacht auf die Jagd zu gehen. Unsicherheit

Einen Perückenbock erlegte im ver
gangenen Jahr Weidkamerad Karl 
Bauer im Revier St. Martin im Inn- 
kreis. Foto: OÖJ

der Schußabgabe, Gefährdung von Personen 
und Anbleien von Wild sind dabei nicht auszu
schließen.
Weitschüsse sind unweidmännisch, weil be
sonders beim Schrotschuß das Wild oft nicht 
sichtbar zeichnet und später krank verendet. 
Es widerspricht auch weidgerechtem Jagen, 
wenn man mit dem Fangschuß spart und das 
Wild abnickt, ohne diese Fertigkeit zu beherr
schen. Dann ist es Tierquälerei, weil das ange
schossene Stück durch bewußtes Erleben der 
Annäherung und das Berühren Todesangst er
leidet, wenn die Schockwirkung nicht mehr 
oder nur gering anhält. Einen angeschossenen 
Hasen nicht gleich zu töten, wenn man seiner 
habhaft wird und womöglich zu warten, bis ein 
Treiber ihn aufnimmt, ist ebenso verwerflich, 
kann aber leider immer wieder beobachtet 
werden. Selbstverständlich verstößt alles ge
gen die Weidgerechtigkeit, was dem Wild 
keine Chance läßt.
Die Jagd vom Fahrzeug aus ist gesetzlich ver
boten.
So ließe sich eine Liste von Verstößen aufzäh
len und über das Thema selbst ein ganzes Buch 
schreiben. Selbstverständlich ist die Jagd zur 
Nachtzeit abzulehnen, obwohl Versuche un
ternommen worden sind, sie zumindest durch 
Sondergenehmigungen zu erreichen. Jagdaus
übung an den Fütterungen ist unweidmän
nisch. Das Wild meidet dann diese Orte, die ja 
der Hege dienen sollen. Es nimmt schützende 
Dickungen an und die Schälschäden steigen. 
Beim Abschuß von weiblichem Wild, Kitzen 
und Kälbern ist der Nachwuchs zuerst zu erle-
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gen. Die Ansicht, die Jungtiere würden sich 
ohnehin nicht vom verendeten Muttertier ent
fernen, berechtigt nicht zur Preisgabe dieser 
weidmännischen Regel.
Unweidmännisch ist auch die mancherorts 
gepflogene Gewohnheit, zur Hebung des An
sehens als wildreiches Revier Fasane unmittel
bar vor den Treibjagden auszusetzen und ih
nen keine Zeit zur ,,Verwilderung" zu lassen. 
Das ist nichts anderes als Abknallen halbzah
men Wildes aus Volieren. Damit wird die Jagd 
vom Regulieren zum reinen Töten und die 
Jagdgegner haben einen Angriffspunkt mehr 
gewonnen.
Weidgerechtigkeit wird sich letztlich auch im 
Verhalten bei der Jagdvergabe erweisen, in der 
Einstellung zur Wahl eines Schützenkönigs, 
die ja gelegentlich noch üblich ist, selbst in der 
Behandlung der Trophäen wird sie offenbar, 
da sich die Ehrfurcht dem gestreckten Wild ge
genüber auch auf die Trophäe überträgt, die ja 
zeitlebens an die Erlegung erinnern soll.
Der Jäger, der sich aus tiefster Verbundenheit 
mit der Natur zum Weidwerk hingezogen fühlt 
und eine entsprechende ethische Einstellung 
besitzt, wird niemals durch Verstöße gegen die 
Weidgerechtigkeit das Ansehen der Jäger
schaft schädigen. Wenn wir nach Beispielen 
unweidmännischen Handelns suchen, werden 
wir sie vor allem in den Kreisen solcher Jäger 
finden, die den Sinn des Weidwerkes gar nicht 
erfaßt haben und reine Schießer sind. Sie aus 
unseren Reihen auszumerzen, ist unsere 
Pflicht. Wenn wir in einer Demokratie auch 
niemandem verwehren können, die Jagdprü
fung abzulegen und sich einen Jahresjagd
schein zu lösen, haben wir immerhin die Mög
lichkeit, ihn dann auszuschalten, wenn er sein 
wahres Gesicht zeigt. Solche Typen sind 
„weidgerecht vom Scheitel bis zur Sohle" von 
der zünftigen Kleidung bis zum Trinken mit 
der linken Hand, auf der anderen Seite aber 
biologische Ignoranten, zu erhaben, sich eine 
Jagdzeitschrift zu halten und anmaßend dem 
Nichtjäger gegenüber.
Wer unsachgemäß mit der Waffe umgeht und 
Menschenleben gefährdet, Hunde und Katzen 
vor der Haustür ihres Besitzers oder in dessen 
Beisein erschießt, Fallen stellt, die nicht sofort 
töten, und außerdem diese tagelang nicht kon
trolliert, sich über die Weisungen des Jagdlei
ters hinwegsetzt und am laufenden Band ge
gen die Weidgerechtigkeit verstößt, sollte end
gültig aus unseren Wildbahnen verschwinden. 
Zur Weidgerechtigkeit zählt schließlich auch 
die ständige Weiterbildung des Jägers, zumin
dest das Lesen von Jagdzeitschriften und die 
Ausnützung der Möglichkeiten, die sich auf 
Jägertagungen bieten. Wer in seinem Beruf et
was erreichen will, muß sich weiterbilden. 
Warum sollte dies nicht gelten, wenn es um die 
Erhaltung des kostbarsten Gutes geht, das un
sere Kulturlandschaft heute noch aufzuweisen 
hat, unser Wild? Der weidgerechte Jäger wird 
einsehen, daß er mit der Ablegung der Jungjä
gerprüfung noch nicht vollendet ist und er ei
ner gewissen Lehr- und Lernzeit bedarf. Dies 
ist besonders dann wichtig, wenn er sich um 
die Funktion eines Jagdleiters bemüht oder 
selbst eine Jagd pachtet und die Verantwor
tung für die Bewirtschaftung, den Jagdbetrieb 
und die Weidgerechtigkeit in seinem Revier zu 
tragen hat. L.

W ildfütterung ist notwendig
Das Wildproblem ist nicht durch Fütterung 
allein zu lösen, sagte Universitätsdozent Dr. 
Kurt Onderscheka von der Wiener Tierärztli
chen Hochschule bei einem Wildfütterungs
seminar im Linzer Kleinmünchnerhof. On
derscheka befaßte sich in einem ausführli
chen Referat mit den wissenschaftlichen 
Grundlagen der Fütterung besonders von 
Rotwild, Rehen und Hasen.
Neben wirtschaftlichen Überlegungen seien 
bei der Wildfütterung vor allem auch biologi
sche und ökologische Gesichtspunkte zu be
rücksichtigen. Die Fragen der Fütterung seien 
auch für die Niederwildjagd von großer Bedeu
tung, weil sie einerseits bisher weniger Berück
sichtigung erfahren hätten als in der Hoch
wildjagd, andererseits sei der Eingriff des 
Menschen in den Lebensraum des Niederwil
des noch gravierender als beim Hochwild. Die 
Industrialisierung, die Verstädterung und die 
Regulierungen der Flußläufe sowie die hohe 
Technisierung der Landwirtschaft haben die 
Lebensbedingungen für das wildlebende Tier 
in den letzten Jahren entscheidend geändert. 
Tierarzt Gattinger behandelte das Thema 
„Winterfütterung von Rehwild und Hase" 
Die Problematik von Äsungsflächen und Wild
äckern wurde eingehend behandelt. 
Weidkamerad Haidenthaller führte aus, daß 
die Stockente bei entsprechenden Hegemaß
nahmen standorttreu bliebe. Hegeteiche, von 
Brombeergesträuch umgeben, würden die 
Stockente zum Brüten veranlassen.
Mit einer Diskussion unter Bezirksjägermeister 
Dipl.-Ing. Dr. Traunmüller als Seminarleiter 
wurde das Vormittagsprogramm beendet. Aus 
der Praxis über Wildfütterung sprach am

Nachmittag LJM Hans Reisetbauer. Probleme 
beim Rehwild ergäben sich durch überhegte 
Bestände, eine Reduktion der Bestände wäre 
zu erwägen, eine Vorverlegung der Schußzeit 
beim Rehwild könnte Abhilfe schaffen. Der 
Wildbestand müsse dem Äsungsangebot ent
sprechen, kleine Flächen als Wildäcker werden 
empfohlen, eine Absprache mit den Landwir
ten wäre unerläßlich. Fütterungen mit Auto
maten brachten wenig Erfolg. Die Hasenfütte
rung ist sehr problematisch, eine schonende 
Bejagung wäre das erste Gebot. Eine Blutauf
frischung bei den Fasanen wäre empfehlens
wert; die Aufzucht bedeutet ein teures Ver
gnügen, da mit enormen Verlusten zu rechnen 
ist. Dem Rebhuhn hat man den Lebensraum 
genommen, daher die Frage: „Bejagen oder 
nicht?"
Das letzte Referat der Tagung hielt LJM-Stell- 
vertreter Dipl.-Ing. Karl Altzinger zum Thema 
„Bekämpfung des Raubwildes und Raubzeu
ges an Fütterungen" Auch hier sprach ein er
fahrener Weidmann über seine Erkenntnisse. 
Eine Bekämpfung mit Gift, Gas und Teller
eisen lehnte er grundsätzlich ab, da die betrof
fenen Wildarten unvorstellbaren Qualen aus
gesetzt sind. Der Referent befaßte sich mit dem 
heimischen Haarraubwild, den Greifvögeln 
und Nachtraubvögeln und verwies auf die 
großen Gefahren, welche dem Wild durch wil
dernde Katzen und Hunde (vielfach bedingt 
durch die Zersiedelung unserer Landschaft), 
aber auch durch Krähen und Elstern drohen. 
Untermauert wurde der Vortrag von Dipl.-Ing. 
Altzinger durch selbstgedrehte Filme, die nur 
unter großen Strapazen und Zeitaufwand zu
stande kommen konnten. Josef Gebauer

Am 5. Jänner wurde im Revier Wartberg ob der Aist ein 67 Kilogramm schwerer Keiler er
legt. Soweit bekannt ist, wurde in diesem Gebiet vor hundert Jahren das letzte Schwarz - 
wüd geschossen.
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H egeerfolge durch W ildäck er
Von Prof. Dr. Ernst Moser, Zell bei Zellhof

In der Zeit von Oktober bis Mitte Dezember 
steigt der Nahrungsbedarf des Rehwildes, 
bedingt durch Haarwechsel und Depotfettan
satz, an. In der heutigen Agrarlandschaft sind 
aber in dieser Zeit die Äsungsverhältnisse 
sehr ungünstig. (In reinen Getreideanbauge
bieten klafft eine Äsungslücke von Oktober 
bis März.) Der Stoppelklee gärt im Silo oder 
ist den ersten Nachtfrösten erlegen. Die Wie
sen sind abgeweidet und oft mit Jauche oder 
Stallmist frisch gedüngt. Die um Allerheili
gen keimende Wintersaat ernährt kaum einen 
Hasen.
Zur Erhaltung eines optimalen Rehwildbe
standes (je nach Gebiet bis 12 Stück pro 100 ha) 
finde ich daher die Schaffung von Wildäckem 
unerläßlich. Der Lihoraps erscheint mir als die 
ideale Wildäsungspflanze für Herbst und Win
ter. Er ist frostbeständig (-5  Grad), seine Kulti
vierung ist mit geringem Arbeitsaufwand ver

bunden. Bei entsprechender Pflanzenhöhe 
überragt er Schneelagen bis 50 cm und bei gu
ter Düngung, vor allem mit Stickstoff, liefert er 
auch auf kargen Böden und in höheren Lagen 
noch eine ansehnliche Pflanzenmasse. Außer
dem wird er vom Rehwild sehr gerne ange
nommen, (besser als Getreidesaaten -  leider). 
Einziger Nachteil ist der geringe Nährstoffge
halt. Seit zehn Jahren habe ich die Anbauflä
chen stets vergrößert, wobei allerdings durch 
späte Aussaat und ungünstige Witterung der 
„Gesamtertrag" nur schwankend zunahm. 
Ende November bis Mitte Dezember waren die 
Rapsflächen stets bis auf den Boden abgeäst. 
Es ist mir im abgelaufenen Jagdjahr das erste
mal gelungen, den Raps bis Anfang Februar, 
wenn auch mit starken Frostschäden, zu erhal
ten. 1. Aussaat am 15. Juli 1975, 4 Flächen zu 
4250 m2, 3500 m2, 600 m2 und 150 m2, insge
samt 8500 m2. 2. Aussaat am 20. August 1975,1

Fläche mit 5700 m2, Reviergröße ca. 500 ha, 
Rehwildstand etwas über 12 Stück pro 100 ha. 
Seehöhe zwischen 500 und 700 m. Unteres 
Mühlviertel.

Bei der Anlage von Äsungsflächen mit Liho
raps ist es meiner Erfahrung nach günstiger, 
Flächen ab 2000 m2 zu bestellen und eine Mas
sierung des Wildes in Kauf zu nehmen, als 
viele kleinere. Raps zieht das Wild an, ob die 
Fläche groß oder klein ist, kleine Flächen wer
den aber rascher abgeäst und sind längstens zu 
Weihnachten kahl.

Zäune u. dgl. sind meist nutzlos und sehr teu
er. Weiters ist durch eine ausreichende Stick
stoffdüngung, 300 kg pro ha, zu trachten, daß 
der Raps im August und September rasch 
wächst, dadurch länger vom Wild verschont 
bleibt und in der äsungsarmen Zeit zur Verfü
gung steht.

Das Rapsfeld am 12. Oktober 1975. Das Anbaugebiet liegt in 650 
Meter Seehöhe und ist 4250 Quadratmeter groß. Die Pflanzen sind 
einen Meter hoch. Gedüngt wurde mit Stallmist und 150 Kilo
gramm Nitramoncal.

Der Wildacker mit Lihoraps am 22. Februar 1976. Die Blätter sind 
vollkommen abgeäst. Auf der 600 Quadratmeter großen Fläche 
stehen die Stengel, je nach Dicke, zehn bis 40 Zentimeter hoch.

Das Rapsfeld, aufgenommen am 30. November 1975. Die Pflan
zen sind 70 Zentimeter hoch: Eine Äsungsfläche, die täglich von 
16 bis 20 Rehen aufgesucht wird, wird natürlich naturgemäß be
sonders stark beansprucht.

Auf dem Bild, das bei Schneelage aufgenommen wurde, sind die 
Blätter ganz abgeäst, die kahlen Stengel sind zehn bis vierzig Zen
timeter hoch.



Taubenjagd will gekonnt sein
Von Hofrat Dr. Rudolf Rauscher

Vier Arten Wildtauben sind bei uns heimisch, 
davon ist allerdings nur eine von jagdlicher 
Bedeutung.

Die Turteltaube

Die Turteltaube ist schon recht selten gewor
den; warum eigentlich, ist nicht recht zu erklä
ren. Jedenfalls ist ihre Verminderung nicht 
durch jagdliche Dezimierung erfolgt, denn 
auch zu Zeiten, als sie noch nicht ganzjährig 
geschont war, wurde sie kaum jemals geschos
sen. Sie liefert weder Wildbret noch ist sie 
sonst jagdlich interessant. In Größe und Fär
bung ist sie der allgemein bekannten Türken
taube recht ähnlich, sie hat aber rechts und 
links am Hals je einen Fleck von schwarz-weiß 
gestreiften Federn, die Türkentaube hingegen 
hat im Nacken einen breiten, schwarzen, 
halbmondförmigen Fleck. Der Ruf der Turtel
taube ist sehr melodisch, ungefähr wie 
Turr Türr und hat ihr den Namen gege
ben. Sie ist ein ausgesprochener Zugvogel, 
überwintert also nicht bei uns. In Oberöster
reich ist sie jagdlich voll geschont.

Die Türkentaube

Die Türkentaube ist ornithologisch hoch inter
essant, denn sie hat in jüngster Zeit ziemlich 
plötzlich einen Vorstoß zur Erweiterung ihres 
Lebensraumes unternommen. Beheimatet ist 
sie in Kleinasien, von dort hat sie sich in nord
westlicher Richtung ziemlich rasch ausgebrei
tet. Die ersten Türkentauben sah der Verfasser 
gleich nach dem zweiten Weltkrieg im Wiener 
Zentralfriedhof. In Oberösterreich war sie da
mals noch nicht vorhanden, heute ist sie bei 
uns sehr stark verbreitet.
Sie liebt die Nähe des Menschen und besiedelt 
vor allem die Ortschaften. Das Gefieder ist all
gemein bekannt, ebenso ihr Ruf, der wenig 
melodisch ist und zart besaiteten Menschen di
rekt auf die Nerven geht. Nach vollständiger 
Schonung ist sie vor mehreren Jahren für ganz
jährig schußbar erklärt worden, weil sie Bazil
lenausscheider ist. Das hat ihrer Verbreitung in 
den Wohngebieten nicht geschadet, aus den 
Revieren, wo sie ebenfalls schon eingedrungen 
war, wurde sie wieder vertrieben. So ist es 
meines Erachtens auch richtig. In den Städten 
und Dörfern wollen wir ihr eine Bleibe gönnen, 
in der freien Wildbahn soll sie aber unserer 
heimischen Vogel weit keine Konkurrentin 
sein. Sie ist Standvogel, überwintert also bei 
uns.

Die Hohltaube

Die Hohltaube hat ihren Namen von der Nist
stätte in hohen Bäumen. Es ist begreiflich, daß 
sie nicht häufig Vorkommen kann, schon des
halb, weil es an Nistgelegenheiten fehlt. Die 
Hohl taube ist kleiner als die Ringeltaube, etwa 
wie die Haustaube. Die Färbung ist auch blau
grau, aber mehr ins Graue gehend als bei der 
Ringeltaube. Das beste Unterscheidungs
merkmal ist das Fehlen der weißen Abzeichen, 
also nicht nur des Halbringes, der ja auch bei

jungen Ringeltauben fehlt, sondern auch vor 
allem des Spiegels an den Schwingen.
So selten wie man glauben sollte, ist sie gar 
nicht, sie führt aber ein sehr heimliches Leben. 
Sieht man sie gelegentlich, so hält man sie für 
eine Ringel- oder Haustaube. Sie ruft wenig, 
der Ruf ist „unausgesprochen“, so daß man 
ihn mit anderen Vogelrufen, z. B mit dem Ruf 
des Käuzchens, verwechseln kann. Die Hohl
taube verläßt uns im Winter. Sie ist in Ober
österreich -  nicht aber in anderen Bundeslän
dern -  ganzjährig geschützt.

Die Ringeltaube

Die Ringeltaube hat ihren Namen von dem 
„Ring“ am Hals, der aber in Wirklichkeit gar 
kein Ring ist. Sie hat auf jeder Seite des Halses 
einen weißen Fleck, was von der Seite gesehen 
den Eindruck eines Ringes macht. Der weiße 
Spiegel an den Schwingen wurde bereits er
wähnt. Sie ist die größte unserer Tauben, wiegt 
im Schnitt 530 g, sie ist die häufigste (wenn 
man von örtlicher Massierung der Türken
taube in den Städten absieht) und die einzige 
Taube von jagdlicher Bedeutung. Sie ist orni- 
thologisch deswegen interessant, weil sie teils 
Zugvogel, teils Standvogel oder wenigstens 
Strichvogel ist.
Während die Ringeltauben in den wärmeren 
Teilen von Deutschland über Winter verblei
ben, verlassen sie uns über die kalte Jahreszeit. 
Die Ringeltaube macht jährlich zwei Bruten, je 
Brut legt sie zwei (in ganz seltenen Ausnahme
fällen drei) Eier. Bei dieser geringen Vermeh
rungsrate ist es eigentlich zu verwundern, daß 
sie sich so vermehrt. Wenigstens zum Teil 
kann man sich dies mit dem Rückgang der 
Greifvögel, besonders des Habichts, erklären. 
Nach ca. 16tägiger Brutdauer schlüpfen die 
Jungen, die acht bis zehn Tage blind sind. 
Hochinteressant ist die Ernährung der Jung
tauben. Sie werden mit Kropfmilch gefüttert, 
einer Flüssigkeit, die aus Drüsen des Kropfes 
ausgeschieden wird.
Der Ruf des Taubers ist für den Jäger wichtig, 
der durch Nachahmen dieses Rufes den Tau
ber lockt, aber auch beim Anspringen die Tau
ben zum Melden veranlaßt. Der normale Ruf 
kann ungefähr so wiedergegeben werden: 

ku ku ku ku 
ku ku ku ku ku 
ku ku ku ku ku 
ku
Das letzte Ku ist besonders kurz und prägnant. 
Die Normalzeile, also die zweite und dritte, 
kann öfters wiederholt werden. Es gibt aber 
auch eine zweite, kaum weniger oft gehörte 
Taubenmelodie, von der ich merkwürdiger
weise noch nie gehört oder gelesen habe. Ich 
habe sie aber einwandfrei oft und durch viele 
Jahre vernommen: 
ku ku ru ku ku ku 
ku ku ru ku ku ku 
ku ku ru ku ku ku
(Fettdruck ku heißt betont, die Pausen sind 
durch Abstände gekennzeichnet).
Die Ernährung der Tauben ist sehr mannigfal
tig, von grünen Blättern über Sämerein bis zu

Insekten und Schnecken. Aus der Zunahme 
der Tauben ergeben sich Probleme. Es emp
fiehlt sich, bei den geschossenen Tauben den 
Kropf sogleich herauszunehmen oder zu ent
leeren, um Gärung zu vermeiden. Dabei staunt 
man, welche Menge z. B. von Gerstenkörnern 
bei einer einzigen Mahlzeit auf genommen 
wird. Bei der Ernte mag das noch angehen, im 
Frühjahr aber, wenn es Saatkörner sind und 
ein größerer Taubenschwarm einfällt, kann 
man einen Schaden nicht leugnen. Dieser wird 
noch größer an Mais, besonders Reifemais, wo 
jedes herausgepickte Saatkorn eine Fehlstelle 
ergibt. Die größten Schäden werden aus 
Deutschland gemeldet, wo sich die überwin
ternden Tauben zu Flügen zusammenschlie
ßen und die Rosenkohlfelder plündern (Spros
senkohl) . Was nicht aufgepickt wird, ist so ver
schmutzt, daß es für den Markt unbrauchbar 
ist.
Die Jagd auf den Tauber gehört zu den schön
sten Jagdarten überhaupt. Man kann pirschen, 
mit dem Taubenruf locken oder anspringen 
wie beim großen Hahn, im Herbst auch ansit- 
zen. Die Beute ist bescheiden, sie will aber ver
dient sein, sei es durch gekonntes Nachahmen 
des Rufes oder durch geschicktes Anspringen 
oder auch geducktes Anpirschen hinter einem 
Feldrain. Befriedigend ist bei der Taubenjagd 
auch, daß man nicht fürchten muß, eine sel
tene Tierart zu dezimieren. Die Tauben sollen 
im Gegenteil fleißig bejagt werden, denn mehr 
sollen sie wegen der erwähnten Probleme nicht 
werden. Alle Jäger sollen ihr Interesse der Tau
benjagd zuwenden, damit nicht eines Tages 
Supergescheite ihre Verminderung mit Gift 
und Krankheitskeimen durchführen.

Jagdm useum  wieder

Das Jagdmuseum Hohenbrunn in der Nähe 
von St. Florian hat seit 27 März wieder geöff
net. Es wird eine Reihe von neuen Ausstel
lungsstücken gezeigt. Interessant ist ein kon
servierter Bruch vom Totenbett Kaiser Franz 
Josefs I. Eine Nymphenburger Porzellanfigur 
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zeigt einen äsenden Hirsch. Es gelang auch, 
eine Sammlung von elf Jagdhörnern und Jagd
fanfaren aus der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts anzukaufen. Ebenso wurden der 
Galahirschfänger eines Beamten des k. u. k. 
Hofjagddienstes aus der Zeit um die Jahrhun
dertwende, eine Lithographie von Straß- 
gschwandtner, die die Birkhahnenjagd dar
stellt, und eine seltene Hinterglasradierung 
aus dem Jahre 1930 mit der Darstellung eines 
Hirsches erworben. Ein wertvolles Geschenk 
für das weit über die Grenzen Oberösterreichs 
hinaus bekannte Jagdmuseum ist der Doppel
kopf eines Hirschgeweihs. Die seltene Abnor
mität wird durch eine Störung des Hormon
haushaltes hervorgerufen. Als Leihgabe ist ein 
„Steyr Mannlicher, Modell 11“ für Linkshän
der zu den bereits bisher ausgestellten Jagd
waffen dazugekommen.
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Die Entenhege lohnt sich
Ein Bericht aus dem Revier Prambachkirchen, 
Bezirk Eferding, von BJM Karl Hofinger, Hu
bert Auinger und Hermann Hügelsberger
Vor zehn bis 15 Jahren waren im Revier Pram
bachkirchen Stockenten nur ab und zu entlang 
der Bachläufe anzutreffen. Um diese Zeit wur
den im Revier mehrere kleine Teiche ausge
schoben und dort das ganze Jahr Körner
früchte und Silage an den flachen Ufern ins 
Wasser gestreut. Durch Einsetzen von je zehn 
Enten mit gestutzten Flügeln in drei Stufen be
schleunigten wir die Zunahme des Besatzes. 
Schon nach vier bis fünf Jahren stieg der Besatz 
so weit an, daß an eine Bejagung gedacht wer
den konnte. Seit der Besatz höher ist, streichen 
die Enten nicht mehr so weit und von der Do
nau her streichen neue Schoofe zu. Auch bei 
der Ente dürfte das Sprichwort gelten „Wo 
Tauben sind, fliegen Tauben zu" Bis 1975 stieg 
der Besatz auf etwa 300 bis 350 Standenten und 
etwa die gleiche Zahl strich von der Donau her 
zu.
Ende der sechziger Jahre begannen wir, die En
ten schonend zu bejagen. Nur im September, 
nie im August, und nur einmal monatlich am 
Abendstrich. Einzelne Teiche werden nie be- 
jagt. Dort wird ganzjährig geschont, gefüttert

und das Raubwild und Raubzeug gründlich 
bekämpft. Die Jahresstrecke stieg ständig an 
und erreichte um 1973 einen Jahresabschuß 
von 300 bis 340 Stockenten. Davon dürften 
vermutlich etwa je die Hälfte Standenten und 
Enten von der Donau sein. In der Strecke 
überwiegen die Erpel etwas die Enten. Von uns 
beringte Enten wurden in einer Entfernung

von zehn bis 15 km in anderen Revieren erlegt. 
Die Gelege werden in den Teichen zumeist auf 
den Binsenstöcken und an den Ufern etwa V2 

m über dem Boden in den Erlenstöcken ange
legt. Einzelne Enten brüten auf Bäumen bis zu 
drei Meter über dem Boden. Wo die Erlen- 
stöcke Brutgelegenheit bieten, trifft man nur 
wenige Gelege auf dem Boden. Wer die Re-

Jahresabschuß an Wildenten im Revier Prambachkirchen 
1969—1975

Enten 
Stück 

— 400

— 300

—  200

—  100

Zum 75. Geburtstag Dir. Josef Gebauers
Am 25. Februar vollendete Direktor Jo
sef Gebauer sein 75. Lebensjahr. In St. 
Georgen an der Gusen geboren, wirkte

er von 1920 bis 1964 in Grein als Lehrer 
und Volksschuldirektor und kehrte 
nach der Pensionierung in seinen Hei
matort zurück. In Grein unterrichtete 
er Musik und leitete landwirtschaft
liche Fortbildungskurse. Er wirkte als 
Kapellmeister in Grein, dirigierte 
Konzerte und wurde zum Ehrenka
pellmeister und Ehrenbürger der Stadt

Grein ernannt. Im Musikerverband 
war er Bezirksobmann und Bezirks
kapellmeister. Über 45 Jahre lang beim 
Gesangverein, erhielt er vom Sänger
bund das Sängerabzeichen in Gold. 
Als Gründer der Jagdhombläser- 
gruppe Machland (1964) ist er derzeit 
Bezirksobmann. Im Jahre 1975 wurde 
ihm vom Land Oberösterreich das Ver
dienstabzeichen verliehen, er ist auch 
Träger des Musik-Ehrenzeichens in 
Gold und der Goldenen Nadel. Im 
Rundfunk wirkte er wiederholt an 
Aufnahmen mit (Eigenkompositionen 
u. a.). Als Komponist schuf er über 60 
Werke, Ouvertüren, Potpourris, Wal
zer, Charakterstücke, Polkas, Märsche, 
Heimat- und Jägerlieder, Fanfaren, 
Mottos u. a. m. Seit 1918 Träger des 
Grünen Rockes, wirkt er seit 27 Jahren 
als Pressereferent der Bezirksgruppe 
Perg und war einige Jahre lang Hege
ringleiter in Grein. Er ist Träger des 
Goldenen Bruches und des Silbernen 
Ehrenzeichens des Landesjagdverban
des. Auch von der Freiwilligen Feuer
wehr gab es Anerkennungen und die 
Gemeinde St. Georgen an der Gusen 
verlieh dem Jubilar zum 75. Geburtstag 
den Ehrenring für seine kompositori
schen Leistungen.
Die Weidkameraden vom Hegering St. 
Georgen an der Gusen wünschen Di
rektor Josef Gebauer für seinen weite
ren Lebensabend volle Schaffenskraft, 
Gesundheit, guten Anblick und ein 
kräftiges Weidmannsheil.

Franz Sokoll

Vierverhältnisse und die Brutplätze der letzten 
Jahre kennt, findet einen Großteil der Gelege. 
Zur Abhaltung des Haarwildes stecken wir im 
Umkreis von etwa IV2 m um das Gelege 20 cm 
hohe Steckerl mit Lappen, die mit einem Ver- 
stänkerungsmittel, z. B. Dieselöl, getränkt 
werden. Auch das tropfenweise Bespritzen des 
Bodens im Umkreis von 1V2 m ist wirksam. Die 
Enten sind hinsichtlich dieser Störungen nicht 
empfindlich. Durch Verstänkerungsmittel las
sen sich nur die Haarraubwildarten, nicht aber 
Krähen und Elstern vom Gelege abhalten. 
Krähen und Elstern sind für die Gelege gefähr
licher als Iltis, Wiesel oder Igel.
Die ersten acht Tage nach dem Schlüpfen sind 
die Jungenten gegen kalte und nasse Witte
rung empfindlich. Werden die Schoofe rasch 
kleiner, so ist das ein sicheres Zeichen für das 
Vorhandensein von Raubwild oder Raubzeug. 
Krähen und Elstern bekämpfen wir am wirk
samsten mit vergifteten Eiern, die auf Bäumen 
ausgelegt werden.
Die Befruchtungsrate ist bei den Stockenten 
sehr hoch. Unter 12 bis 14 Eiern ist meist nur 
ein Ei unbefruchtet. Von den zahmen Enten 
werden die ersten Eier im Brutofen ausgebrü
tet. Erst das zweite Gelege bebrüten die Enten 
im Revier, wo es zu diesem Zeitpunkt bereits 
genügend Deckung und Grünäsung gibt. Die 
aufgezogenen Stockenten verwildern sehr 
rasch.
Jäger und Bevölkerung von Prambachkirchen 
freuen sich über die vielen streichenden Enten 
und die bunten Erpel. Die in wenigen Jahren 
erzielten Erfolge zeigen, wie dankbar die Ente 
für die Hege ist. Ihr schadet ungünstiges Früh
jahrswetter weniger als dem Fasan und der 
durch Enten an Teichufern verursachte Scha
den ist sehr gering. Mehr noch als für den 
Fasan gilt daher für die Ente die Bezeichnung 
„Flugwild der Zukunft"
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Von Dr. Erich Wöhrle

Ein Jäger, der weder Jagdausübungsberech
tigter, noch beeidetes Jagdschutzorgan war, 
hatte im Obstgarten seines Anwesens zirka 30 
Meter von seinem Haus entfernt einen jagd
lich nicht abgeführten Pudel-Pointer mit sei
ner Schrotflinte erschossen. Der Hund war 
noch zirka 80 Meter weit gelaufen und dann 
verendet.

Wie verantwortete sich der Jäger:
Der Pudel-Pointer sei ihm seit längerer Zeit be
kannt gewesen, da er vor der Tatzeit fast täg
lich zum Anwesen eines Nachbarn gekommen 
wäre. Dieser hätte nämlich eine läufige Hündin 
eingeschlossen gehalten, die der englische 
Vorstehhund wahrgenommen habe. Unmit
telbar vor der Tatzeit habe der Hund eine Reh
geiß durch den Obstgarten des Nachbarn ge
hetzt. Der Jäger habe dem Pudel-Pointer einen 
Fußtritt versetzt, worauf ihn dieser in die linke 
Hand gebissen habe. Das Reh sei geflüchtet, 
der Jäger habe auf den ihn anspringenden 
Hund aus 3 bis 4 Meter Entfernung in Notwehr 
einen Schuß abgegeben, der den Hund tödlich 
getroffen hätte. Der Jäger fühlte sich daher 
nicht schuldig.

Was sagte der Staatsanwalt:
Der Staatsanwalt stellte das wegen des Ver
dachtes des Vergehens der schweren Sachbe
schädigung gemäß § 125, 126 StGB, eingelei
tete Verfahren ein, weil der Jäger eine ärztliche 
Bescheinigung vorgelegt hatte, daß er an der 
Hand eine Verletzung gehabt hätte, die von ei
nem Hundebiß herrühren könne. Da der er
schossene Hund nicht ordnungsgemäß abge
liefert worden sei, könne man die Schußverlet
zung nicht mehr feststellen. Es müsse daher -  
,,im Zweifel für den Angeklagten" -  das Ver
fahren eingestellt werden.

Die Verwaltungsbehörde sagte:
Die Verwaltungsbehörde war nicht päpstlicher 
als der Papst, schloß sich der Meinung der 
Staatsanwaltschaft an und stellte ein Verwal
tungsstrafverfahren sowie ein Verfahren we
gen Jagdkartenentzuges ein.

Der Hundebesitzer:
Der Hundebesitzer gab sich mit dem nicht zu
frieden. Erwies daraufhin, daß der Hund nicht 
gewildert hätte, sondern nur wegen der läufi
gen Hündin die mehrere Kilometer Entfernung 
von seinem Haus täglich zur läufigen Hündin 
gelaufen sei. Dort sei er in Erwartung allfälliger 
,,Liebesgunst" wartend gelegen. Alle Verwah
rung hätte nichts genützt. Der Liebestrieb des 
Tieres sei stärker gewesen.
Die Verantwortung des Angeklagten, er habe 
in Notwehr auf kurze Distanz mit der Schrot
flinte geschossen, könne nicht stimmen, weil 
auf solch kurze Distanz dann, wenn der Schuß 
treffe, dieser sofort tödlich wirke und der 
Hund dann nicht noch 80 Meter laufen könne. 
Die Notwehrversion sei daher unglaubwürdig. 
Im übrigen gehe das schlechte Gewissen des 
Jägers schon daraus hervor, daß er entgegen 
den Bestimmungen im O ö. Jagdschutz den 
Hund zunächst verscharrt, dann wieder aus
gegraben, dem Wasenmeister übergeben, 
doch die Sache nicht ordnungsgemäß gemel
det habe.
Er erhob daher durch seinen Rechtsanwalt statt 
des Staatsanwaltes Anklage gegen den Jäger, 
verlangte dessen Bestrafung und forderte den 
Ersatz des Wertes des Hundes in Höhe von 
7000 Schilling.

Der zugezogene Jagdsachverständige
gab an, daß ein Schrotschuß auf kürzeste Ent
fernung von 2 bis 10 Metern, wenn er treffe,

eine absolut tödliche Wirkung hätte, da auf 
diese Entfernung das Schrotpaket nur einen 
Durchmesser von zirka 10 Zentimeter habe. Es 
sei auszuschließen, daß der Hund mit einem 
derartigen Schuß noch zirka 80 Meter weit lau
fen hätte können. Vielmehr hätte der Hund im 
Feuer liegen und eine Wunde haben müssen, 
die einem Zerwirken des Körpers gleichzuset
zen sei.

Wie entschied das Gericht:
Das Gericht verurteilte den Jäger wegen des 
Vergehens der schweren Sachbeschädigung 
zu 120 Tagessätzen, allenfalls zu 60 Tagen Frei
heitsstrafe, sowie zum Kostenersatz und zum 
Ersatz des Wertes des Hundes in Höhe von 
7000 Schilling.
Es schloß sich voll den Ausführungen des 
Sachverständigen an und brachte zum Aus
druck, daß man dem Jäger die Notwehrversion 
nicht geglaubt habe. Selbst wenn es stimmen 
würde, daß der Jäger vorher von dem Hund 
gebissen worden war, könne der Schuß nur auf 
eine Entfernung abgegeben worden sein, die 
jeglichen unmittelbar bevorstehenden Angriff 
des Hundes ausgeschlossen habe.
Nur wenn gar keine andere Möglichkeit mehr 
bestünde, den Angriff des Hundes abzuweh
ren, sei es einem Jäger gestattet, zur Waffe zu 
greifen.

Die Lehre daraus:
• Jäger -  wenn euch euer Geld lieb ist, unter
laßt derartige Handlungen.
•  Denkt an die hohen Kosten für Sachver
ständige, Gericht und Rechtsanwälte.
•  Denkt aber auch an das weiße Ehrenschild 
der Jägerschaft.

Aktive A rbeit in den Clubs
Um der Jägerschaft und den Sportschützen 
Gelegenheit zu geben, den internationalen 
Bewerb „Laufender Keiler" kennenzulernen 
und zu üben, wurden am Landeshauptschieß
stand in Linz zwei Laufstände errichtet. Ge
meinsam mit dem Landesj agdverband veran
staltet nun der Landesschützenverband vom 
14. bis 16. Mai 1976 ein Keiler- und Stehbock
schießen, zu dem Jägerschaft und Sportschüt
zen eingeladen werden.

Veranstaltungsfolge

I. Ort der Austragung für alle Bewerbe:
Schießstätte Linz-Kleinmünchen, Wiener 
Straße 441, Telefon 0 72 22/43 3 97 oder 
41 79 62.
II. Termin der Austragung:
Freitag, 14. Mai, bis Sonntag, 16. Mai 1976.

III. Schießzeiten:
Freitag, 14. Mai 1976, 8 Uhr bis Dämmerung; 
Samstag, 15. Mai 1976, 8 Uhr bis Dämmerung; 
Sonntag, 16. Mai 1976, 8 Uhr bis Dämmerung.
IV. Bewerbe:
1. Laufender Keiler. Anschlag: Stehend frei. 
10-Schuß-Serien, a) Kreiswertung, b) Blattl- 
wertung (Tiefschußwertung).
2. Stehbockscheibe. 5-Schuß-Serien, An
schlag: Aufgelegt liegend oder sitzend. Kreis
wertung.
3. Gamsscheibe. 5-Schuß-Serien. Anschlag: 
Stehend angestrichen. Kreiswertung.
4. Kombinationswertung aus den Bewerben 1. 
laufender Keiler (Kreiswertung) 2. Stehbock
scheibe und 3. Gamsscheibe.
5. Erinnerungsscheibe. 1 Ehrenschuß.
Je Bewerb sind fünf Schuß auf eine Scheibe ab

zugeben (ausgenommen Erinnerungsscheibe). 
Liegen zwei Treffer eng beisammen, so ist die 
Aufsicht zu verständigen. Alle Scheiben sind 
sofort bei Verlassen des Standes der Aufsicht 
zu übergeben.
V. Schießstände und Entfernung:
Zwei Stände laufender Keiler -  Entfernung 
50 m. 28 elektr. Zugscheibenstände -  Entfer
nung 50 m. (Stehbockscheibe, Gamsscheibe).
VI. Gebühren:
Stammeinlage: 120 Schilling.
Damit sind bezahlt: Standgebühr, Erinne
rungs-Festabzeichen, 10 Schuß laufender Kei
ler, kombiniert; 5 Schuß Stehbock, 5 Schuß 
Gams.
Nachkauf: 10 Schuß laufender Keiler 25 S, 
Kreiswertung; 10 Schuß laufender Keiler 30 S, 
kombiniert; 5 Schuß Stehbock 10 S; 5 Schuß 
Gams 10 S.
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Erinnerungsscheibe: 1 Schuß (nicht wieder
holbar) 50 S.

VII. Preise:
Es gelangen Preise bis zu einem Viertel der 
Teilnehmeranzahl in wertvollem Zinngeschirr, 
in Pokalen und in Sachpreisen zur Verteilung. 
Erster Preis -  Kombinationswertung: 1 KK- 
Gewehr mit Zielfernrohr.

VIII. Waffen und Munition:
Waffen: KK-Gewehre und Jagdgewehre mit 
Kleinkaliberlauf mit und ohne Zielfernrohr 
und Stecher; mehrschüssige Gewehre dürfen 
ausnahmslos nur mit einem Schuß geladen 
werden.
Munition: Nur Kaliber 22 -  long rifle -  Bleige
schosse.

IX. Verschiedene Bestimmungen und Hin
weise:
a) Jeder Teilnehmer hat vor dem Lösen der 
Schußkarte (Stammeinlage) eine Anmeldekar
te, deutlich lesbar, auszufüllen und beim Kas
sier abzugeben.
b) Den Anordnungen der Schießaufsicht 
(grüne Armbinde) ist unbedingt Folge zu lei
sten.
c) Schüsse auf andere Scheiben (Kreuzschüsse) 
gelten als Fehlschüsse.
d) Jeder am Stand abgegebene Schuß, bei dem 
das Geschoß den Lauf verläßt, ist gültig.
e) Teilnehmer, die mit dem Umgang von Feu
erwaffen auf öffentlichen Schießplätzen wenig 
oder keine Erfahrung haben, müssen dies der 
Schießaufsicht melden, ehe sie sich am Schie
ßen beteiligen, damit für ihre Unterweisung 
gesorgt werden kann.
f) Die Waffe muß am Schießstand senkrecht, 
mit der Mündung nach oben, und mit geöffne
tem Verschluß getragen werden. Das Laden 
der Waffe darf nur im Stand mit zur Scheibe 
gerichtetem Lauf erfolgen.
g) Der Schütze darf den Stand nicht verlassen, 
ehe die begonnene Serie ausgeschossen ist.
h) Der Schütze darf die geladene Waffe nicht 
aus der Hand geben.
Abgelegte Waffen mit nicht offenem Verschluß 
werden eingezogen und nur gegen ein Buß
geld von 50 Schilling zurückgegeben. Bei An
treffen einer geladenen abgestellten Waffe 
wird die Buße verdoppelt.
i) Zweifel über die Auslegung dieses Lad
schreibens und sonstige Meinungsverschie
denheiten unterliegen bei Ausschluß des 
Rechtsweges der Entscheidung des Veranstal
ters.
j) Nach Abschluß des Schießens wird keine 
Preisverteilung vorgenommen. Ergebnislisten 
und Beste werden den Gewinnern im Post
wege zugesandt.
k) Leihgewehre stehen gegen einen Kostenbei
trag von 20 Schilling zur Verfügung.
l) Bei großem Andrang behält sich der Veran
stalter eine Beschränkung der Schießzeit vor.
m) Die Auswertung erfolgt nach internationa
len Regeln. Bei gleichen Kreisergebnissen ent
scheidet die bessere Deckserie.
n) Durch die Anmeldung und das Lösen der 
Schußkarte anerkennt der Schütze diese Aus
schreibung.
o) In allen Punkten, die durch das Ladschrei
ben nicht geregelt sind, entscheidet die Schieß
leitung.

H ubertus
Nach dem Verstreichen der Sommerpause hat 
mit Beginn des Monats September der Huber
tus-Club Linz wiederum sein ordentliches 
Clubleben fortgesetzt. Die Clubkameraden be
richteten über ihre Erlebnisse bei der Bockjagd 
und waren dann anschließend fleißig am 
Weidwerken auf das edle Hochwild tätig.

Zur Hubertusfeier, die am 10. Oktober 1975 in 
Niederneukirchen in einer sehr netten Kapelle 
abgehalten wurde, konnten die von Altmei
ster-Stellvertreter Sepp Lackner zur Verfü-

Jagdhundefonds
Über Antrag der Jägerschaft bei den 
einzelnen Bezirksjägertagen gibt es 
seit 1. April 1976 einen Jagdhunde
fonds. Dieser Jagdhundefonds inner
halb des oberösterreichischen Landes
jagdverbandes ist dazu bestimmt, den 
Hundehalter eines vom Jagdgesetz 
vorgeschriebenen Pflichthundes vor 
Schaden zu bewahren. In die Bestim
mungen des Jagdhundefonds fallen 
aber auch Jagdhunde mit entsprechen
den Prüfungsvoraussetzungen, die 
sich im Besitz von Jagdkarteninhabem 
befinden. Im einzelnen gelten fol
gende Bestimmungen:
1. Berücksichtigt sind Hunde mit Ge
brauchswert (Zuchtwert in eigener Haf
tung), die Brauchbarkeitsprüfung, 
Herbstprüfungen des ÖJGV und 
Schweißprüfung, VGP haben.
2. Pflichthunde sind Hunde nach § 58 
des O ö. Jagdgesetzes, in Ausbildung 
stehende Pflichthunde.
3. Jagdhunde im Besitz von Jagdkar
teninhabern. Die Hunde müssen beim 
Bezirkshundereferenten gemeldet sein 
(also auch Jagdhunde, die nicht als 
Pflichthunde gelten).
4. Entschädigungssummen:
bis zum Alter von 5 Monaten keine Ent
schädigung;
bis zur Ablegung einer Prüfung nach 
Punkt 1 S 2000.-;
ab Nachweis der Brauchbarkeit, gestaf
felt nach Alter bis zur gesetzlichen Al
tersgrenze S 5000.-;
Tierarztkosten bis S 1000.-.
Bei Haftpflichtfällen kein Ersatz durch 
den O ö. Landesjagdverband.
Bei Schadensfällen Meldung durch den 
Bezirkshundereferenten an den O ö. 
Landesjagdverband.
Bei Straßenunfällen ist eine von der Po
lizei oder Gendarmerie bestätigte Un
fallmeldung beizubringen.
Es wird allen Jagdkarteninhabern emp
fohlen, ihre Jagdhunde beim Bezirks
jagdverband zu melden, denn nur für 
diese Hunde kann in Schadensfällen 
Ersatz geleistet werden.
Hunde, die bis zum vollendeten 3. Jahr 
keine Brauchbarkeit nachweisen kön
nen, werden in Schadensfällen nicht 
berücksichtigt.

Club Linz
gung gestellten „Hubertushirsche" im Fackel
schein Verblasen werden. Altmeister Dr. Erich 
Wöhrle hielt die stimmungsvolle Festanspra
che.
Nach dem Fackelspruch begaben sich die 
Clubkameraden in die Kapelle, wo Ehrenmit
glied Pater Bernhard Menzel OSB die Huber
tusmesse las, welche von den Parforcehömern 
der Jagdbläsergruppe Linz-Land intoniert 
wurde.

Nach der Messe begaben sich die Clubkamera
den zum Gasthof Schmiedbauer, wo der Wild
schmaus stattfand. Anläßlich dieser Feier 
wurde Dir. Dkfm. Dr. Kurt Bartel zum äußeren 
Zeichen seiner Aufnahme in den Club das 
Clubabzeichen auf dem Tannenbruch über
reicht.

Die Herren Dr. Arthur Koch und Dipl.-Ing. 
Herbert Pomtner waren beim Clubabend am 
17 September 1975 bereits in den Club aufge
nommen worden.

Wie alljährlich, wurde auch heuer wieder vom 
Hubertus-Club Linz zum Jahresabschluß und 
anläßlich des bevorstehenden Weihnachtsfe
stes, das nunmehr schon traditionell gewor
dene Weihnachtsschießen abgehalten. Der 
Schießwart des Clubs, Büchsenmacher Hubert 
Messner, hatte den Schießstand aufgebaut. Es 
wurde mit dem Zimmergewehr auf Zwölfer
scheiben geschossen. Die Clubkameraden Dr. 
Pellegrini, Sepp Liedl und Hubert Messner er
reichten mit drei Schuß je 36 Punkte.

Tagung der Jagdhornbläser
Zu einer Landestagung der Obmänner der 
oberösterreichischen Jagdhornbläsergruppen 
trafen sich kürzlich die Obmänner der Grup
pen im Gösserbräu in Wels. Landesobmann 
Dir. Alfons Walter eröffnete mit einem Gruß
wort die Tagung. Als Protokollführer wurde 
BOB Dir. Gebauer nominiert. Eine Nachbe
sprechung über den Jagdhornbläser-Wettbe
werb in Freistadt befaßte sich mit den positiven 
und negativen Aspekten der Veranstaltung. 
Zehn Gruppen konnten das Leistungsabzei
chen in Gold, sieben in Silber erreichen.
Der Obmann für jagdliches Brauchtum im 
Landesjagdverband, BJM Emprechtinger, refe
rierte über das am 22. und 23. Mai 1976 in Ried 
im Innkreis stattfindende „Internationale 
Jagdhornbläser-Wettbewerbstreffen". Für eine 
klaglose Durchführung dieser Großveranstal
tung wird entsprechend vorgesorgt. Einige 
hundert Gruppen aus dem europäischen 
Raum, sehr wahrscheinlich auch aus den Ost
staaten, sind zu erwarten. Der edle Wettstreit 
wird sich über zwei Tage erstrecken. Uber den 
Verteilungsschlüssel der den Gruppen zuer
kannten Zuwendungen wurde eingehend 
verhandelt. Der neubeigetretenen Gruppe 
Gunskirchen entbot der Vorsitzende die Grüße 
des Verbandes. Der Ankauf des Jägerlieder- 
Heftes von Dir. Gebauer, ,Mit Horn und Hund 
ins Jagdrevier" wurde den Jagdhornbläsern 
neuerdings empfohlen. Dankesworte von 
Landesobmann Walter bildeten den Abschluß 
der Landestagung. Josef Gebauer
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B ezirksjägertag in P erg
Mit Hörnerklang durch die JHBL-Gruppe 
Machland wurde der Bezirksjägertag in der 
Turnhalle in Perg eröffnet. Bezirksjägermeister 
Dipl.-Ing. Karl Altzinger entbot seine Weid
mannsgrüße im besonderen an BH Hofrat Dr. 
Zweckmayr, Hofrat Dr. Endlich, Landesjä
germeister Hans Reisetbauer; die Ehrengäste: 
Dr. Sladek, BJM-Stellv. Diwold, Ing. Preining, 
Präs. Weichselbaumer, Bez.-Bauernkammer
obmann Gusenbauer, BJM Födermayr, Dir. 
Gebauer, Mf. Hametner, Deleg. Hager, OF 
Witzani und die Obmänner der Jagdausschüs
se. Den verstorbenen Weidkameraden Baum
gartner Josef (Baumgarten), Weiß Rupert (Al
lerheiligen), Wahl Rupert (Lebing), Fritzl Jo
hann (Münzbach), Fröschl Johann (Münz
bach), Grabenschweiger Franz (Pergkirchen), 
Buchmayr Georg und Roiter Johann (Windegg) 
galt ein ehrender Nachruf.

Im Bezirk üben 807 Weidmänner die Jagd aus. 
18 Kandidaten haben die Jagdprüfung abge
legt. Der Bezirk hat eine Gesamtfläche von 
61.130 Hektar. Der Wildbestand ist als gut zu 
bezeichnen, 1960 Böcke und 327 Bockkitze, 31 
Wildsauen, 2489 Hasen, 380 Füchse und 3276 
Fasane wurden erlegt; das Durchschnittsalter 
der erlegten Böcke liegt bei 4,7 Jahren, das 
Durchschnittsgewicht der Trophäen bei 217 g. 
Dem Bezirks-Hundereferenten MF. Rudolf 
Hametner wurde für die Durchführung einer 
Brauchbarkeitsprüfung, Anlage- und Vollge
brauchsprüfung sowie für die Durchführung 
der Hundeversicherung gedankt, den Revier

besitzern für die Überlassung der Reviere. Die 
Jagd-Unfallversicherung bildete den Abschluß 
des Berichtes. Bezirkshauptmann Hofrat 
Dr. Zweckmayr stellte die Jagd als wichtigen 
Wirtschaftszweig in den Vordergrund. Der 
Abschuß wurde vorbildlich erfüllt; dem Be
zirksjägermeister, dem Jagdbeirat, den Hege
meistern und Jagdleitern dankte er für ihre er
folgreiche Arbeit.
Im letzten Teil der Tagung teilte BJM Altzinger 
mit, daß die besten drei Rehböcke von den 
Weidkameraden Franz Kragl (Pergkirchen), 
Josef Schön (Mitterkirchen) und Ferd. Hopp- 
stätter (Lebing) erlegt wurden. Hegediplome 
erhielten die Reviere Baumgarten, Arbing und 
Rechberg. Den „Goldenen Bruch" aus der 
Hand des Landesjägermeisters, welcher den 
Jubilaren für 50jährige erfolgreiche Mitarbeit 
aufrichtigen Dank entbot, erhielten: Josef 
Leonhartsberger, Münzbach; Wilhelm Hof
stadler, Allerheiligen, und Rudolf Pühringer, 
Baumgartenberg. Das Hegeringleistungs
schießabzeichen konnte an zehn Schützen 
vergeben werden. Mannschaftsmeister im 
jagdlichen Schießen wurden Mauthausen I, 
Windhaag bei Perg, St. Georgen an der Gusen, 
Allerheiligen, Baumgarten, Ruprechtshofen, 
als bester Kugelschütze erwies sich Franz Pis- 
senberger, Aisthofen, als bester Schrotschütze 
Franz Derntl, St. Georgen an der Gusen, Be
zirksmeister im jagdlichen Schießen wurden 
Fritz Kühberger, Eizendorf, Josef Dirneder, 
Ruprechtshofen, und Rudolf Hametner, 
Windhaag.

Oberveterinärrat Dr. Pointner zeigte einen 
Farbtonfilm zu dem Thema: „Tollwut beim 
Fuchs und ihre großen Gefahren."

Bevor BJM Dipl.-Ing. Altzinger den Anwesen
den seinen Dank entbot, beglückwünschte er 
die JHBL-Gruppe Machland zum schönen Er
folg beim JHBL-Wettbewerb in Freistadt (dritt
beste Gruppe von Oberösterreich).

Josef Gebauer

Auszeichnung eines 
verdienstvollen Weidmannes
Revierförster Friedrich Witzany, Waldhausen, 
Bezirksjagdbeiratsmitglied des Jagdbezirkes 
Perg, wurde vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft die Berechtigung 
der Standesbezeichnung „Ingenieur" verlie
hen.
Ing. Friedrich Witzany ist seit vielen Jahrzehn
ten nicht nur als Jagdbeirat, sondern auch als 
Hegemeister, Jagdhunde-Führer, Mitglied der 
Trophäen-Be Wertungskommission und als 
Jungjägerprüfungs-Kommissär überaus um
sichtig, sachlich und korrekt tätig und allge
mein geschätzt und beliebt.

Die Kameraden des Beirates und die Jäger
schaft des Bezirkes gratulieren zur verdienten 
Auszeichnung, danken für die treue Mitarbeit, 
bitten um weiteren so tatkräftigen Einsatz und 
wünschen ein herzliches Weidmannsheil!

Bjmst. Karl Altzinger

B ezirk sjägertag  U rfahr-U m gebung

Der Jägertag des Bezirkes Urfahr-Umgebung 
für das Jagdjahr 1975/76 fand am 25. Oktober 
1975 in Zwettl/Rodl statt. Unter den 370 Teil
nehmern konnte Bezirksjägermeister Dr. 
Traunmüller zahlreiche Ehrengäste begrüßen. 
Als Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Ur
fahr OFR Dipl.-Ing. Mayr, Bürgermeister 
Walchshofer von Zwettl, die Grundbesitzer
vertreter Bezirksbauernkammerobmann ÖR 
Ganglberger, Salm-Reifferscheidt und die 
Jagdausschußobmänner der Gemeinden, aus 
der Jägerschaft Landesjägermeister Reisetbau
er, von der Bezirksgruppe Perg Herrn Stumpt- 
ner, Direktor Gebauer und Sokol, aus dem Be
zirk Rohrbach Inspektor Huemer, Altmeister 
Ing. Oberhuber vom Linzer Jagdklub und 
Herrn Stürzl vom Linzer Hubertusklub.

Im Jagdjahr 1975/76 stellte die Bezirkshaupt
mannschaft Urfahr 623 Jahresjagdkarten, um 
13 mehr als 1974, aus. 16 Kandidaten legten im 
Frühjahr 1975 die Jagdprüfung mit Erfolg ab. 
Durch freies Übereinkommen wurden 5 der 30 
Genossenschafts- und 9 Eigenjagdreviere neu 
verpachtet. Nach den neuen Pachtverträgen

für 8980 ha stieg der Pachtschilling von S 15.50 
auf S 20 -  (= 29 %, gegenüber 88 % im Vor
jahr) und der durchschnittliche Pachtschilling 
aller Reviere des 56.000 ha großen Jagdbezir
kes Urfahr stieg von S 17.63 im Vorjahr auf 
S 18.48 und ändert sich je nach dem Rehwild
preis.

Die amtlichen Abschußlisten weisen für das 
Jagdjahr 1974/75 (1. April 1974 bis 31. März 
1975) folgende Gesamtstrecke aus: 3 Stück 
Rotwild (im Vorjahr: 2 Stück), 4 Stück 
Schwarzwild (1), 3561 Stück Rehwild (3100), 
2882 Stück Feldhasen (3541), 2455 Stück Fasane 
(3716), 170 Stück Rebhühner (264), 494 Stück 
Tauben (484), 377 Stück Wildenten (299), 44 
Schnepfen (41), 48 Dachse (46), 223 Füchse 
(200), 26 Edelmarder (19), 56 Steinmarder (44), 
138 Iltisse (145), 84 Wiesel (41).

Die Gliederung des Rehwildabschusses hat 
sich gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert: 
38 % (im Vorjahr 42 %) Böcke, 12 % (11 %) 
Bockkitze, 17 % (16 %) Altgeißen, 3 % (3 %) 
Schmalgeißen und 30 % (28 %) Geißkitze.

Die Fallwildverluste mit 884 Rehen (Vorjahr 
986) sind nach dem milden Winter und der 
Aufstellung von Wildwarnreflektoren erstmals 
rückläufig. 23,7 % der auf den Abschußplan 
zählenden 3561 Rehe sind Fallwild. Bei den 
Böcken beträgt der Fallwildanteil 12,9 %, bei 
den Altgeißen 42,7 %, bei den Schmalgeißen 
67,2 %, bei den Bockkitzen 30,2 % und bei den 
Geißkitzen 19,1 %.

Je Jagdkartenbesitzer ergibt sich im Jagdjahr 
1974/75 folgende Durchschnittsstrecke: 2 Reh
böcke, 3 bis 4 Geißen und Kitze, 4bis 5 Hasen, 4 
Fasane und 1 Wildtaube. Nur auf jeden 3. Jäger 
kommt ein Rebhuhn.

Der Rückgang der Hasen-, Fasan- und Reb- 
hühnerstrecken war nach der naßkalten Witte
rung im Frühjahr und Frühsommer 1974 zu 
erwarten.

Im laufenden Jagdjahr wurden 1289 Rehböcke 
erlegt und 121 Böcke überfahren. Von den 1289 
erlegten Böcken entfallen 19,5 % auf Ernte
böcke (Vorjahr 16,8 %), 20,0 % auf Abschuß
böcke (26,3 %), 3,5 % auf Zukunftsböcke
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(1,5 %) 7 und 57,0 % auf Abschußjährlinge 
(55,4 %).

Die Altersgliederung konnte durch den Ab
schuß von 56 % Jährlingen, 18 % 2- bis 4jähri- 
gen und 26 % 5- und mehrjährigen Böcken 
weiter verbessert werden.

Die Verteilung nach Geweihstufen ist gegen
über dem Vorjahr mit 37,2 % Knopfspießern, 
17,5 % Spießern, 3,4 % Ungeraden Gablern, 
7,8 % Gablern, 7,8 % Ungeraden Sechsern, 
23,0 % Sechsern, 0,3 % Achtern und 3,0 % 
Abnormitäten fast gleichgeblieben. Das 
Durchschnittsgewicht der mehrjährigen Böcke 
stieg von 206 g im Vorjahr auf 224 g und der 
Anteil der Böcke mit 200 und mehr Gramm 
Geweihgewicht von 57 % auf 69 % der erleg
ten mehrjährigen Böcke.

Die Wildmarkierung gewinnt steigendes Inter
esse. Die Rückmeldungen von 32 markierten 
Rehen (insgesamt wurden in beiden Jahren 706 
Rehe markiert) stammen 1975 zur Gänze und 
1974 zu drei Viertel aus den Revieren, wo sie 
markiert wurden. Nur ein Viertel der 20 1974 
markierten und rückgemeldeten Rehe sind von 
Nachbarrevieren in den Jahren 1974 und 1975 
als auf gefunden, als Straßenverluste oder als 
erlegt gemeldet worden. Von den 19 1974 mar
kierten Hasen wurden bisher zwei rückgemel
det. Ein Hase wurde nahe dem Markierungsort 
überfahren und ein am 24. Mai 1974 markierter 
Hase kam am 9. November 1974 drei Kilometer 
vom Markierungsort entfernt bei einer Treib
jagd zur Strecke.

Bei der Jagdausstellung 1975 in Freistadt erziel
ten aus dem Bezirk Urfahr 3 Böcke Goldme
daillen (120 und mehr Punkte),13 Silberme
daillen (100 bis 190 Punkte) und 6 Bronzeme
daillen (100 bis 190 Punkte). Insgesamt wurden 
für die in Oberösterreich in den letzten zehn 
Jahren erlegten Böcke 69 Goldmedaillen, 211 
Silbermedaillen und 121 Bronzemedaillen ver
liehen.

Die durchschnittlichen Geweihgewichte be
tragen bei Gold 424 g, bei Silber 380 g und bei 
Bronze 340 g. Von den Punkten entfallen 75 bis 
77 % auf Volumen und Gewicht, 9 bis 11 % auf 
Stangenlänge und 14 % auf Schönheitspunkte. 
Der beste Bock der Ausstellung wurde 1969 im 
Revier Rohr, Bezirk Steyr, erlegt und erreichte 
bei einem Geweihgewicht von 530 g 153,3 
Punkte.

Der Goldene Bruch für 50jährige Jagdaus
übung wurde verliehen an Brein Alois, Ot- 
tensheim; Buchberger Georg, Zwettl; Puchner 
Josef, Steyregg; Walchshofer Michael, Her
zogsdorf.

Besonderer Dank wurde Althegemeister Wag
ner für die langjährige Leitung des Hegerrin
ges Kirchschlag-Hellmonsödt ausgesprochen. 
Namens der Jägerschaft des Bezirkes gratu
lierte BJM Dr. Traunmüller dem Hegemeister 
Ofö. Mißbauer zu seinem 85. Geburtstag und 
bat ihn, die Aufgaben des Hegemeisters im 
Hegering Steyregg weiterhin so gewissenhaft 
wie bisher zu erfüllen.
Die Jagdhombläsergruppe Urfahr unter der 
Leitung von Landesobmann Walter und Be
zirksobmann Wolfsegger sorgte für die festli
che Umrahmung des sehr harmonisch verlau
fenen Bezirksjägertages.

Landesjagdausschuß und  
Landesjagdbeirat behandeln  

Problem  der Schußzeitvorver
legung beim w eiblichen Rehw ild
Der Landesjagdausschuß hat sich in seiner Sitzung am 8. Jänner 1976 mit dem 
Problem der Schußzeitvorverlegung beim weiblichen Rehwild befaßt. Es 
wurde beschlossen, einen Antrag an das Amt der oö. Landesregierung zu rich
ten, die Schußzeit beim weiblichen Rehwild wie folgt vorzuverlegen; Schmal
geißen ab 16. Mai, Altgeißen und Kitze ab 16. August.

Begründet wird die Vorverlegung damit, daß in Revieren mit großem Wald- 
anteil und in den Bezirken Steyr, Gmunden, Kirchdorf und Vöcklabruck bei 
der Bejagung insofern ein Zeitdruck entsteht, als mit Schußzeitbeginn 16. Sep
tember gleichzeitig Hirschbrunft ist, der Kahlwildabschuß durchgeführt wer
den muß und die bereits laufende Winterfütterung und die Gamsbrunft das 
Problem zusätzlich verschärfen.

Durch diesen Zeitdruck kann der behördlich vorgeschriebene Abschußplan 
nicht erfüllt werden, was zu einer höheren Rehwilddichte und in der Folge zu 
verstärkten Verbißschäden führt.

Gleichzeitig wird an das Amt der oö. Landesregierung der Antrag gestellt, die 
Schußzeit beim Marder vom 1. November bis Ende Februar, beim Dachs vom 
16. Juli bis 15. Jänner und bei Auer- und Birkhähnen vom 1. bis 31. Mai festzu
setzen.

Mit den Problemen der Vorverlegung der Schußzeit beim weiblichen Rehwild 
und der Schußzeitänderung beim Marder und Dachs und bei Auer- und Birk
wild hat sich auch der Landesjagdbeirat befaßt. Er faßte die gleichen Be
schlüsse wie der Landesjagdausschuß.

Saatgutinkrustierung von  
M ais gegen V ogelfraß

Wie bekannt ist, muß Maissaatgut der
zeit praktisch überall mit einem Ver
gällungsmittel gegen Vogelfraß be
handelt werden. Amtlich anerkannt 
sind für diesen Zweck die Präparate 
„Mesurol" und „Werfatol".

Bis vor einiger Zeit wurde durch man
che Pflanzenschutztreibende, teilweise 
unter Empfehlung und mit Unterstüt
zung der Jägerschaft, auch die Saatgut
behandlung von Mais gegen Vogelfraß 
mit Minium oder dem Pilzbekämp
fungsmittel DU-TER-Spritzpulver aus
geführt. Da verschiedene Jagdgesell
schaften auch im Jahre 1976 derartig 
nicht empfohlene Behandlungen von 
Maissaatgut zu propagieren planen, 
weist die Landwirtschaftskammer dar
auf hin, daß Minium ein hochgiftiges 
Bleipräparat ist und daß im gesamten 
österreichischen Pflanzenschutz aus

Gründen der Rückstandsgefahr keiner
lei bleihältige Pflanzenschutzmittel an
erkannt sind. Überdies hat sich beson
ders im Jahre 1974 gezeigt, daß nach Be
handlungen mit Minium oder DU-TER 
(nur für die Pilzbekämpfung!) unter 
gewissen Wetterbedingungen auf gro
ßen Flächen schwere Keimschäden an 
Mais entstehen können. Im übrigen tritt 
in Kürze als Ergänzung zum Lebensmit
telgesetz vom 1. Juli 1975 die soge
nannte „Höchstmengenverordnung" 
für Pflanzenschutzmittel in Kraft, die 
genaue Toleranzwerte für Pflanzen
schutzmittel-Rückstände festlegt.
Für Blei gibt es keine Rückstandstole
ranz. Anwender, die nach Inkrafttreten 
der genannten Verordnung derartige 
Methoden durchführen, müßten unter 
Umständen Strafen hinnehmen, die in 
Größenordnungen bis S 50.000.- lie
gen.
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Trotz kleiner Preise 
Qualitätswaffen

Achtung Jagdpächter:

Neuregelung der Um satzsteuer

Einige Beispiele aus meinem Frühjahrsangebot:

Bockbüchsflinten, Luxusausf., Rehkaliber ab S 7900.— 

Jagdrepetierer, Sschüssig ab S 5900.—

Schonzeit BBF, Luxusausführung .22WMR-20/70 S 2985.— 

.221 r Halbautomaten ab S 1980.—

.221 r Mehrlader ab S 1685.—

.221 r Einzellader ab S 1190.—

Alle Waffen mit montierten Zielfernrohren, fertig einge
schossen.

Günstige Gelegenheitskäufe in Jagdoptik, Übernahme von 
Reparaturen, Instandsetzungen und Montagen.

W AFFEN-SEM PER
4730 WAIZENKIRCHEN
Tel. 0 72 7 7 /2 1 6

Durch das Abgabenänderungsgesetz 1975 wurde das 
Umsatzsteuergesetz 1972 dahingehend abgeändert, als 
die Aufwendungen bei einer Jagd nicht mehr der Eigen
verbrauchsbesteuerung zu unterziehen sind. Auf Grund 
dieser Gesetzesänderung sind ab dem Jahre 1976 nur der 
Wildbreterlös bzw. die Wildbretentnahme der Umsatz
steuer mit dem Steuersatz von 8 Prozent zu unterziehen. 
Dagegen sind anfallende Vorsteuern nicht mehr abzugs
fähig.

Eine Voranmeldung für die Umsatzsteuer kann weiter
hin unterbleiben, wenn im Kalenderjahr nicht mehr als 
S 40.000.- vereinnahmt wurden. Die auf diesem Betrag 
lastende Mehrwertsteuer ist in diese Freigrenze von 
S 40.000.- nicht einzubeziehen.

Das vorher Gesagte hat nur für jene Jagden Geltung, die 
nicht im Rahmen eines steuerpflichtigen Unternehmens 
ausgeübt werden.

r~,t' Édite Î 3 3 SKdOIAKDer Robuste
Der wasserdichte Leder-Jagdschuh
Der „Kodiak" Jagdschuh aus echtem Sylflex®- 
Rindsleder ist absolut wasserdicht, warm, robust, 
laufbequem.Thermik-ledergefüttert, extrem leicht 
und pflegefreundlich. Profil-Gummisohle mit 
wasserdichter„Spezial-Kodiak-Sohlenversiegelung".

Aus dem ,,Elch”-Jagdausrüstungsprogramm
Erhältlich im Jagdfachhandel

Firma

Tobias Altzinger
Groß- und Einzelhandel 
Lebensmittel, Textilien, 
Eisenwaren, Baustoffe, 
Brennstoffe

4320 PERG

empfiehlt sich auch für die Anschaffung von Jagdkleidung, 
Waffen und Munition aller Art.
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W eidm annsheil in K an ad a
Ontario ist für Kenner das interessanteste Jagdgebiet in Kanada. Die unbe
wohnte Wildnis bietet einen idealen Lebensraum für Bären, Elche und Hir
sche.
In der Zeit vom 17. September bis 2. Oktober 1976 bietet das WV-Raiffei- 
sen-Reisebüro drei Varianten einer Jagdreise auf Bär und Elch:

Variante I:
Jagdurlaub auf Schwarzbären mit Zelt, Rucksack und Schlafsack -  ein ein
maliges Angebot für den Abenteuer suchenden Jäger. 14 Tage Jagen und Fi
schen, nur mit der Natur als Partner. Pauschalpreis 27.950 Schilling.
Im Preis inbegriffen: Flug Wien -  Sault St. Marie -  Wien, Transfer vom Flug
hafen zum Buckeye Resort (Basislager), alle Luft- und Landtransporte wäh
rend der Jagd, voll ausgerüstetes Zelt und Boot (Motor und Benzin) oder 
Kanu.
Nicht inbegriffen: Jagd- und Angelschein: Kosten 665 Schilling (Abschuß in
begriffen) und Verpflegung.

Variante II:
14 Tage Bärenjagd, kombiniert mit Jagdmöglichkeiten auf Niederwild sowie 
Angeln auf Lachse, Hechte, Zander und Forellen. Pauschalpreis 35.050 
Schilling.
Im Preis inbegriffen: Flug W ien-Sault St. Marie-Wien, alle Luft-und Land
transporte während der Jagd, eine Woche Vollpension im Buckeye Resort, 
eine Woche Vollpension auf einem Wilderness-See (zugänglich nur per 
Wasserflugzeug), Unterkunft in einer Blockhütte (voll ausgerüstet), Boote 
und Motoren, Jagdschein für Schwarzbär und Abschuß, Fischerkarte und 
Verpackung der Trophäen.
Für nichtjagende Begleitpersonen: 31.250 Schilling.

Variante III:
Jagd auf Bär und Elch mit Garantie für Elchabschuß. Pauschalpreis 66.900 
Schilling.
Im Preis inbegriffen: Flug Wien-Sault St. Marie-Wien, alle Luft- und Land
transporte während der Jagd, Vollpension, garantierter Abschuß eines El
ches (unter Garantie verstehen wir, daß der Jäger die Möglichkeit hat, aus 
100 m auf einen Elch zu Schießen. Ein Fehlschuß aus dieser Entfernung 
würde als sicherer Schuß bewertet werden), ortskundiger Jagdführer, Jagd- 
und Fischschein, Schwarzbärenjagd (wenn zeitlich möglich), Verpackung 
der Trophäen, Fischen auf Seen (nur zugänglich per Flugzeug). Der Jagd
plan umfaßt weiters Wölfe, Füchse, Hasen, Birkhähne, Wildenten und 
Wildgänse. Bei Nichterfüllen des Elchabschusses wird ein Betrag von 21.250 
Schilling rückerstattet. Für nichtjagende Begleitpersonen 41.250 Schilling. 
Bei Zustandekommen einer Gruppe von mindestens zehn Personen zu ei
nem gemeinsamen Flug würden sich die Pauschalpreise um je 3500 Schil
ling verringern.
Auskünfte und Information
WV-RAIFFEIS EN-REISEBÜRO, Raiffeisen
platz 1, 4021 Linz, Postfach 445. Telefon
(0 72 22) 74 4 31, p. r.

Jagdrepetierer

N r.l
Wir sind stolz darauf, daß heute 
mehr Jäger einen MANNLICHER 
führen, als irgendeine andere Waffe. 
Die Entscheidung präzise zu treffen, 
sollten Sie vor dem Kauf fällen, 
durch Vergleichen mit den Waffen 
des Wettbewerbs.
Den Repetierer mit der 
besten Schußleistung 
kaufen Sie!
Es. ist ein Vergnügen mit dem 
MÄNNLICHER genauer zu treffen, 
aber kaum einer kauft eine Waffe 

nur darum. Auch die vollendete 
Harmonie zwischen Jäger und 

Waffe kann entscheiden, die 
lautlose Sicherung und das aus
wechselbare Trommelmagazin, die 
elegante Einheit von flüssiger Form
gebung und brillanter Technik, die zu 
beschreiben der Platz hier nicht 
reicht. Fragen Sie darum Ihren 
Büchsenmacher. Erzeigt Ihnen Ihren 
STEYR-M ANNLICHER. Falls Ihr 
Wunschkaliber nicht vorrätig wäre, 
es gibt immerhin 30, kann er es 
rasch beschaffen.
Oder schreiben Sie an 
STEYR-DAIM LER-PUCH AG.
Ä-4400 Stevr. Österreich

waffenstube 
HUBERT MESSNER
Büchsenmacher - Jagdvermittlung 
Jagd- und Sportwaffen, Jagdbekleidung
4020 LINZ, Mozartpassage 7, 0 72 22 / 27 2 72

Wenn es um Ihre Jagdausrüstung geht, sollten Sie zum FACHMANN gehen.
Wenn es dabei um Ihr Geld geht, sollten Sie sich von uns ein Angebot holen.

Frühjahrs-Sonderangebot
Erstklassiger formschöner Jagdrepetierer, mit Stecher, Nußholzschaft in den Kal. .222 Rem., 5,6x50 Mag., .243 Winch. 
und 5 6 x 5 7  einschließlich Helia 4 Super, montiert mit vierfuß Einhakmontage, zum einmaligen Preis, inkl. MWST,

S 8 4 9 0 .—
Wir leisten 5 Jahre Garantie und weisen darauf hin, daß selbstverständlich gegen Aufzahlung jedes beliebige Zielfern
rohr montiert werden kann.
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Sicherheit
durch

Öberösterreichische
Landes-Brandschaden

\fersicherungsanstalt

DAS GROSSE Für die Herbstjagden

JAGDAUSRÜSTUNGSHAUS

Ufcußf&H,

VERGRÖSSERT!
Wir bieten Ihnen dann im 1. Stock Jagdbekleidung in 
größter Auswahl, im Erdgeschoß wird das schon bisher 
sehr große Waffenprogramm nochmals erweitert.

Z O L 1
Doppelflinten und Bockdoppelflinten 
Kal. 12, 16, 20
ein Begriff — zu vernünftigem Preis.

WINCHESTER-Schrotpatronen zu ein
maligen Klubpreisen.

Sämtliche Jagdartikel für die Herbst
jagden bei Ihrem Büchsenmacher

♦
BÜCHSENMACHEREI

Waffe*i €c({ett WeC&
Karl-Loy-Straße 3 

vom Postamt K.-Josef-Platz 30 m

Manfred Weitgasser
Figulystraße 5, 4020 LINZ, Tel. 56 5 66
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W ilhe lm  S tieb ler
Pokale - Ehrenpreise 
Direkt vom Erzeuger
Herrenstraße 40 4020 Linz Tel. 0 72 22/75 8 05

gegr. 1902

Große Auswahl an Zinntassen, Zinnkannen, 
Zinnbechern, Tellern in versilberter Ausführung

in jeder Größe

AN
FIRMA
SWAROVSKI S C O . 
6112 WATTENS 
TIROL. A U S T R IA
Ich ersuche 
um Übersendung 
von Prospekten 
von
Swareflex-Wild-
warnreflektoren

Name und 
genaue Anschrift:
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CARL GOLUCH
JAGD- UND SPORTWAFFEN, FISCHEREIARTIKEL
4020 Linz, Herrenstr. 50, Tel. 76 2 81,76 2 82,76 2 83 (Vw. 0 72 22)

DAS GROSSE FACHGESCHÄFT FÜR JÄGER UND FISCHER
Sonderangebote an Schonzeitgewehren Kal. 22 Mag. /  20/70 
Bockbüchsflinte Kal. 243 Win. /  16/70 mit Einhakmontage und 6x-Zielfernrohr

S 11.900.—
SAUER-&-SOHN-Bockbüchsflinte Kal. 7 x 57 R oder 7 x 65 R /  16 mit Helia 6 Super 
und Suhler-Montage S 24.800.—
Für die kommende Wurftaubensaison: reiche Auswahl an Wurftaubengewehren, wie 
BERETTA, FN, LAMES, SKB u. a.
Günstige Wurftaubenpatronen und Wurftauben.
Wir verleihen Wurftaubenmaschinen!

IHR VORTEIL I
Sie können jede Waffe in unserem modernst eingerichteten Schießkeller prüfen oder 
einschießen lassen.
Jetzt ist Zeit für die Generalüberholung Ihrer Waffe in unserer leistungsfähigen 
Werkstätte.
Große Auswahl an Jagdbekleidung Spezialist für Faustfeuerwaffen

Zur gesunden Ernährung von Wild
W ILDFUTTER
G E PR ESST

für Rot-, Reh-, Dam- und Muffelwild

G arantierte Analyse:

Rohprotein: min. 2o %
R ohfaser: max. 12 %

Zusatz je kg:

Vitam in A lo . ooo E.
Vitam in 2. ooo E.
Vitam in E 3o mg

WV-Wildfutter-Trophy bei Ihrem nächsten Lagerhaus
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KAMLEITNER u. KRAUPA
4010  LINZ, Lederergasse 78 , Tel. (0 72  22 ) 77  2 4 6 , Telex: 02-1699  

5020  SALZBURG, Samergasse 24 , Tel. (0 62  22 ) 72 6 23 

8010  GRAZ, Waltendorfer Gürtel 1 0 , Tel. (0 31 22 ) 74 4 28
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